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Deutschland hat sich 2021 neue ambitio-
nierte Klimaschutzziele gesetzt: mit der
Erhöhung der THG-Minderungspflicht bis
2030 von 55 % auf 65 % gegenüber
1990 und sektoral definierten Wegmar-
ken (sektorale „Jahresemissionsmen-
gen” bis 2030 und „jährliche Minde-
rungsziele” bis 2040) sowie der um-
fassenden Treibhausgasneutralität (THG-
Neutralität) im Jahr 2045 und dem Ziel
negativer Emissionen nach 2050. Aber
die Verabschiedung von Zielen allein ga-
rantiert nicht deren Erfüllung. In der Ver-
gangenheit wurden 2019 mit dem Bun-
des-Klimaschutzgesetzes (KSG) erstmals
THG-Minderungsziele – bis 2030 – vom
Gesetzgeber festgelegt. Allerdings wur-
den auch diese nur teilweise mit zielfüh-
renden Maßnahmen unterlegt: Bereits
vor der Verschärfung des THG-Zieles für
2030 deuteten Projektionen auf eine
mögliche Verfehlung des 55 %-Ziels hin.
Der in signifikanten Teilen von politi-
schen Parteien, Wirtschaft und Bevölke-
rung fehlende Wille, ambitionierte klima-
politische Maßnahmen zu ergreifen, war
hierbei in der Vergangenheit ein zentra-
les Hindernis. Mit der Verschärfung der
Klimaschutzziele bedarf es nun einer
umfassenden Nachsteuerung der Maß-
nahmen. Darüber hinaus aber fehlte es
in der Governance der deutschen Klima-
politik bisher auch an einer klaren Zu-
ordnung von Verantwortlichkeiten und
adäquaten Kompetenzen. Auch bei einer
absehbar erhöhten klimapolitischen
Handlungsbereitschaft zentraler Stake-
holder in Deutschland wird angesichts

der herausfordernden Ziele eine Stär-
kung der Governance der Klimapolitik er-
forderlich sein, um wirksame Maßnah-
men umzusetzen.

In diesem Ariadne-Kurzdossier identifizie-
ren wir zentrale Probleme der staatli-
chen Governance der deutschen Klima-
politik, insbesondere auf Bundesebene
und mit Blick auf sektorübergreifende
Koordination. Anschließend diskutieren
wir lösungsorientiert Optionen, um (a)
die Zuordnung von Kompetenzen und
Koordinationsaufgaben in der Regie-
rungsarbeit zu verbessern, und um (b)
zentrale Abläufe im klimapolitischen Pro-
zess und die Einbindung von wissen-
schaftlicher Expertise zu stärken.

Für eine Reform der Regierungsarbeit
vergleichen wir im Wesentlichen zwei Op-
tionen: Erstens eine stärkere Koordinati-
on der Fachressorts durch das Bundes-
kanzleramt (BKAmt) und zweitens den
Ausbau des Bundesumweltministeriums
(BMU) oder des Bundeswirtschaftsminis-
teriums (BMWi) zu einem starken Klima-
schutzministerium mit deutlichem Zu-
wachs an Kompetenzen. Eine inkremen-
telle Stärkung des BMU als dritte denk-
bare Alternative würde dagegen Kern-
probleme der deutschen Klimagover-
nance kaum lösen können. In jedem Fall
verspricht eine Stärkung des Klimakabi-
netts und der Ausbau stehender intermi-
nisterieller Arbeitsgruppen eine verbes-
serte interministerielle Zusammenarbeit
bei zentralen Querschnittsthemen. Für
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eine stärkere Koordination durch das
BKAmt spricht, dass damit die erforderli-
che Integration von Klimapolitik in die
bestehende Regulierung der verschiede-
nen Sektoren durch die jeweils zuständi-
gen Ressorts effektiver erreicht werden
kann – die entsprechende Priorisierung
von klimapolitischen Zielen vorausge-
setzt. Auch werden damit hohe Transak-
tionskosten vermieden, die bei einem
Neuzuschnitt von Ministerien anfallen. In
diesem Fall müssten allerdings die Per-
sonalressourcen zur klimapolitischen Ko-
ordination im BKAmt deutlich ausgebaut
werden, etwa in Form einer neuen Abtei-
lung Klimapolitik. Dagegen erscheint die
Option eines starken, zum Klimaschutz-
ministerium erweiterten BMU oder BMWi
(mit Zuordnung von Federführung und
klimapolitischen Fachreferaten für die
relevanten Sektoren) besonders für den
Fall attraktiv, dass das BKAmt eine effek-
tive Koordination nicht wahrnehmen will
oder kann und wichtige Ressorts keine
ambitionierte Klimapolitik verfolgen. Die
entsprechenden Koordinationsleistun-
gen und die Federführung im Politikpro-
zess würden dann durch das entspre-
chende Ministerium als Klimaschutz-
ministerium erbracht. Da jedoch die Zu-
ständigkeiten für nicht direkt klimabezo-
gene sektorale Regulierungen in ande-
ren Ministerien verbleiben würden,
besteht bei dieser Option das Risiko,
dass Abstimmungsprozesse etwa in der
Energie-, Verkehrs- oder Gebäudepolitik
erschwert werden. Außerdem entstehen
anfänglich Transaktionskosten bei der
notwendigen Neuzuordnung der klima-
politischen Fachreferate zum BMU oder
BMWi.

Darüber hinaus identifizieren wir Refor-
moptionen zur Stärkung ausgewählter
Abläufe im Klimapolitik-Prozess. So kön-
nen in der Planung und Formulierung
von Maßnahmen verpflichtende Folgen-
abschätzungen, sowie Grünbuch- und
Roadmap-Prozesse die Wahrscheinlich-
keit erhöhen, dass die beschlossenen
Maßnahmen die THG-Minderungsziele
erfüllen. Dabei ist es wichtig, dass die
Analysen in diesen Planungsschritten
sektoral integriert und langfristig ange-
legt und verschiedene Optionen für Maß-
nahmenmixe öffentlich diskutiert wer-
den. In der Implementierungsphase
könnten eine verbesserte Koordination

der Bundesministerien sowie eine Neu-
ordnung der nachgeordneten Behörden
die Umsetzung der beschlossenen Maß-
nahmen erleichtern. Für das Monitoring
der umgesetzten Maßnahmen empfeh-
len wir, Leitindikatoren der Energiewen-
de zu bestimmen, mit denen frühzeitig
abgeschätzt werden kann, ob die Maß-
nahmen tatsächlich zur notwendigen
Emissionsminderung führen. Deutet die
Entwicklung der Leitindikatoren darauf
hin, dass die umgesetzten Maßnahmen
perspektivisch nicht für die Erreichung
der THG-Minderungsziele ausreichen,
müssen die Maßnahmen frühzeitiger als
heute nachgesteuert werden. In der
Nachsteuerung erscheint ein gesamt-
wirtschaftlich integrierter Ansatz sinnvol-
ler als die derzeit im Klimaschutzgesetz
vorgesehenen sektoral fokussierten So-
fortprogramme. Hinsichtlich der zahlrei-
chen klimapolitisch relevanten Experten-
räte in Deutschland wäre eine gemein-
same Klärung der unterschiedlichen Rol-
len der Räte im Klimapolitik-Prozess zwi-
schen den wissenschaftlichen Räten und
Kommissionen und der Bundesregierung
wünschenswert. Neue Impulse in der kli-
mapolitischen Debatte könnten zudem
spezifische Berichte von Expert*innen
setzen, die bei Bedarf auch von der Bun-
desregierung mandatiert werden und
idealerweise Vertreter*innen aus – in der
öffentlichen Wahrnehmung – unter-
schiedlichen „Lagern“ des klimapoliti-
schen Diskurses umfassen.

Dieses Kurzdossier berührt auch breitere
und nicht zuletzt angesichts der Co-
vid-19 Pandemie erneut intensiv disku-
tierte Fragen: Was muss und was kann
der Staat in der wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Steuerung leisten? Wel-
che institutionellen Reformen können
staatliche Handlungsfähigkeit stärken?
Wichtig ist, dass die Governance der Kli-
mapolitik als iterativer sozialer Lernpro-
zess angelegt wird – mit adäquater Fre-
quenz von Versuch und, bei Irrtum,
Korrektur. Damit dies gelingt, müssen
Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten
und Prozesse klar und in geeigneter
Form definiert werden. Eine neue Bun-
desregierung sollte diesen Lernprozess
und die dafür erforderliche staatliche
Handlungsfähigkeit durch mutige insti-
tutionelle Innovationen stärken.
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1.1 Ausgangspunkt

Verschärfte Klimaziele. Mit dem Green
Deal strebt die Europäische Union (EU)
Treibhausgasneutralität (THG-Neutrali-
tät) bis zum Jahr 2050 an, das europa-
weite THG-Emissionsziel für 2030 wurde
zuletzt von 40 % auf 55 % relativ zu
1990 verschärft. In Antizipation der nati-
onalen Anpassung an diese EU-Verschär-
fung und als Reaktion auf den Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts vom
März 2021 hat auch der Bundestag die
deutschen THG-Emissionsziele in einer
Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes
(KSG) im Juni 2021 angehoben. THG-
Neutralität soll jetzt bis 2045 und nega-
tive Emissionen bis 2050 erreicht wer-
den, zudem wurden die aggregierten
und sektoralen Zwischenziele bis 2030
verschärft und neue Ziele für das Jahr
2040 und für THG-Senken eingeführt.

Beispiellose Herausforderungen. Die
Transformation zur THG-Neutralität in-
nerhalb von nur 23 Jahren stellt die Go-
vernance der deutschen Klimapolitik vor
beispiellose Herausforderungen. Der be-
nötigte tiefe und rasche Wandel von
Technologien, Geschäftsmodellen und
Verhaltensweisen sowie die dafür erfor-
derlichen Investitionen in allen relevan-

ten Sektoren erfordern einen komplexen,
sorgfältig geplanten und fortlaufend an
veränderte Informationen und Umstän-
de anzupassenden Mix von Maßnahmen
mit vielfachen potentiellen Wechselwir-
kungen innerhalb und zwischen Sekto-
ren. Dabei müssen ökonomische (z. B.
Kosten, Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähig-
keit), ökologische (z. B. Flächenver-
brauch, Ressourcenbedarfe) und soziale
Ziele (z. B. Verteilung von Kosten) berück-
sichtigt und abgewogen werden, um
dauerhaft die erforderliche gesellschaftli-
che Legitimation zu gewährleisten. Nur
bei entsprechender Unterstützung und
Nachfrage von Wähler*innen nach ambi-
tionierter Klimapolitik werden politische
Entscheidungsträger*Innen im demokra-
tischen System dauerhaft bereit sein, die
zur Zielerreichung erforderlichen Maß-
nahmen zu implementieren.

Staatliche Handlungsfähigkeit verbes-
sern. Die Steuerungsaufgaben der erfor-
derlichen Klimapolitik erfordern ein ho-
hes Maß an staatlicher Handlungs-
fähigkeit. Die Regierung muss nicht nur
einen effektiven, effizienten und sozial
ausgewogenen Maßnahmenmix identifi-
zieren und dem Gesetzgeber entspre-
chende Gesetzesvorschläge vorlegen,
sondern auch kontinuierlich überprüfen,

1. AUSGANGSPUNKT UND
ZIELSETZUNG
DIE KLIMAPOLITISCHEN
HERAUSFORDERUNGEN FÜR
DEUTSCHLAND SIND ENORM
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inwiefern unerwartete technologische
und gesellschaftliche Entwicklungen eine
Anpassung der Maßnahmen notwendig
machen. Besonders herausfordernd ist
dabei der sektorenübergreifende Quer-
schnittscharakter von Klimapolitik, der
eine Politikintegration über Ressorts und
klassische Politikfelder hinweg erforder-
lich macht. Ähnliche Herausforderungen
der Governance politischer Probleme mit
Querschnittscharakter bestehen etwa in
der deutschen Sicherheits- (Rothmann
2021) und Digitalisierungspolitik (Ham-
merschmid & Hildebrandt 2021).

Deutschland hat in den vergangenen 30
Jahren in einzelnen Bereichen gezielt in-
stitutionelle Strukturen zur Governance
von Klimapolitik etabliert, etwa durch
zahlreiche neue Referate zur Steuerung
des Ausbaus der Erneuerbaren Energien
(EE) im Bundesumweltministerium
(BMU) ab 2003 (und ab 2013 im Bundes-
wirtschaftsministerium, BMWi). Mit dem
KSG von 2019 wurde zudem erstmalig
versucht, der staatlichen Governance
von Klimapolitik in Deutschland einen
strukturierten Rahmen zu geben. Es
scheint aber fraglich, ob diese Struktu-
ren für eine effektive Steuerung der Kli-
mapolitik in der kommenden Dekade
ausreichend sind.

1.2 Zielsetzung

Problemdiagnose und Identifizierung
von Lösungsoptionen. Dieses Kurzdossi-
er identifiziert kritische Probleme in der
staatlichen Governance von Klimapolitik
in Deutschland und entwickelt darauf be-
zogene Lösungsoptionen: Was sind zen-
trale Defizite? Was sind Optionen zur
Verbesserung, und wie sind sie zu bewer-
ten? Wir wählen einen eher breiten An-
satz und identifizieren eine Vielzahl von
Problemen und möglichen Lösungsan-
sätzen, die teils im weiteren Projektver-
lauf von Ariadne näher untersucht und
ausgearbeitet werden sollen.

Fokus auf interministerielle Koordinati-
on und Expertenräte. Wir fokussieren auf
die nationale Governance der Klimapoli-
tik in Deutschland, insbesondere auf die
Ministerialbürokratie und formale Exper-
tenräte. Die Ministerialbürokratie berei-
tet Gesetzgebungen des Bundestages
sowie Verordnungen der Bundesregie-
rung vor, ist in der Implementierung von
klimapolitischen Maßnahmen teilweise
direkt oder über nachgeordnete Behör-
den beteiligt (z. B. das Umweltbundes-
amt im Geschäftsbereich des BMU), und
nimmt darüber hinaus koordinierende
Funktionen zwischen Staat, Wirtschaft

Empirische Basis

Empirisch basiert das Kurzdossier auf verschiedenen Zugängen: (1) Ein kom-
plementäres Ariadne-Hintergrundpapier analysiert auf der Grundlage von 26
Experteninterviews (Durchschnittsdauer 1h, v.a. Ministerialbeamt*innen) die
Entwicklung und den Stand der Politikintegration in der deutschen Klimago-
vernance seit den 1980er Jahren bis heute, und analysiert voraussichtliche
Wirkungen des KSG (Flachsland und Levi 2021). (2) Ein erster Entwurf des
Kurzdossiers wurde im September 2021 an 51 zentrale Stakeholder im deut-
schen Klimapolitik-Prozess gesendet (insb. Fachpolitiker*innen, Ministerialbe-
amt*innen, Expert*innen aus Think Tanks, Beratungsunternehmen und Wis-
senschaft), wovon 21 Feedback schriftlich oder in persönlichen Gesprächen
gaben, das in der Überarbeitung berücksichtigt wurde. (3) Der erste Entwurf
wurde zudem Ende September in einem Ariadne-Dialogforum mit 18 Vertre-
tern der entsprechenden Stakeholdergruppen diskutiert. (4) Das Kurzdossier
integriert die jahrelangen persönlichen Erfahrungen des Autor*innenteams
im deutschen klimapolitischen Prozess, teils im Rahmen verschiedener Bera-
tungstätigkeiten für Bundesregierung und andere Stakeholder. (5) Das Kurz-
dossier wurde einem internen Reviewprozess durch Ariadne-Kolleg*innen un-
terzogen. Das Kurzdossier reflektiert ausdrücklich nicht alle Meinungen der
Gesprächspartner*innen und Reviewer*innen. Es wurden allerdings alle Argu-
mente berücksichtigt.

und Zivilgesellschaft wahr. Wir konzen-
trieren uns insbesondere auf institutio-
nelle Strukturen zur interministeriellen
Koordination. Das wichtige Zusammen-
spiel mit dem Bundestag und nachge-
ordneten Behörden sowie den Ebenen
von EU, Ländern und Kommunen behan-
deln wir aus Kapazitätsgründen hier nur
rudimentär. Die Expertenräte haben das
Mandat, Politik und Gesellschaft komple-
xes entscheidungsrelevantes Wissen zur
Steuerung der Klimapolitik bereitzustel-
len.

Analytischer Rahmen. Da wir insbeson-
dere an der Diagnose und Reform staat-
licher institutioneller Strukturen zur Ko-
ordination der Querschnittsaufgabe
Klimapolitik interessiert sind, greifen wir
für den grundsätzlichen Zuschnitt der
Analyse auf politikwissenschaftliche Ar-
beiten zu ‘policy capacities’ (Wu et al.
2015) und vor allem ‘policy integration’
(Candel und Biesbroek 2016) zurück. Die
Literatur zu ‘policy integration’ unter-
sucht, wie Governance-Systeme dazu in
der Lage sind bzw. dazu befähigt werden
können, sektorenübergreifende Proble-
me ganzheitlich und effektiv zu adressie-
ren. Aufbauend auf dieser Literatur un-
terscheiden wir politische, operationale
und analytische Kapazitäten zur Poli-
tikintegration (Candel 2019). Politische
Kapazitäten beschreiben die Fähigkeit
zentraler politischer Akteure, ausrei-
chende Unterstützung für ihre politi-
schen Vorhaben einzuwerben und diese
Unterstützung langfristig aufrecht zu er-
halten. Sie sind vom grundsätzlichen po-
litischen Willen von Bevölkerung und po-
litischen Parteien zur Einführung ambi-
tionierter Klimapolitik zu unterscheiden.
Diese Fähigkeit zur Beschaffung von
Mehrheiten behandeln wir im Folgenden
eher nachrangig und fokussieren vor al-
lem auf operationale und analytische Ka-
pazitäten. Operationale Kapazitäten sind
institutionelle Strukturen zur sektoren-
übergreifenden Koordination staatlichen
Handelns sowie zur entsprechenden Al-
lokation personeller Ressourcen, wobei
wir vor allem auf die nationale Ministeri-
albürokratie fokussieren. Analytische Ka-
pazitäten bezeichnen den Zugriff auf und
die Nutzung von handlungsrelevantem
Wissen (u. a. in Form modellbasierter Fol-
genabschätzungen und empirischer ex
post Analysen). Hier berücksichtigen wir
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v. a. die für klimapolitische Fragen rele-
vanten Expertenräte der Bundesregie-
rung sowie planungsbezogene Elemente
des deutschen Klimapolitik-Prozesses.

Politischer Wille und institutionelle
Strukturen ergänzen einander. Insbe-
sondere Gesprächspartner*innen aus
der Ministerialbürokratie betonten im-
mer wieder die zentrale Rolle des (par-
tei-)politischen (Un-)Willens für eine ef-
fektive Vorbereitung und Implementie-
rung ambitionierter klimapolitischer
Maßnahmen. Häufig wurde auch argu-
mentiert, dass institutionelle Strukturen
und Prozesse gegenüber der Frage des
klimapolitischen Ambitionsniveaus der
Leitungsebene eher nachrangig sind und
mit entsprechendem Willen eine erfolg-
reiche Klimapolitik auch unter den gege-
benen institutionellen Bedingungen
ohne größere Probleme implementierbar
sei.

Zweifelsohne ist ein entsprechender poli-
tischer Wille auf Leitungsebene der Mi-
nisterien eine notwendige Bedingung für
ambitionierte Klimapolitik. Institutionelle
Arrangements können nur begrenzt feh-
lenden Willen substituieren oder gar Än-
derungen des politischen Willens bewir-
ken. Umgekehrt werden aber auch bei
vorhandenem politischem Willen effekti-
ve institutionelle Strukturen für erfolg-
reiche Klimapolitik erforderlich sein. Wir
setzen für unsere Lösungsvorschläge
den politischen Willen zur Umsetzung
der vom Bundestag beschlossenen THG-
Ziele gemäß KSG auf Leitungsebene der
relevanten Ministerien und im BKAmt
weitgehend voraus, u. a. in Form eines
entsprechenden Bekenntnisses in einem
Koalitionsvertrag. An ausgewählten Stel-
len diskutieren wir auch mögliche Risi-
ken institutioneller Optionen für den hy-
pothetischen Fall, dass die Leitungs-
ebene wichtiger Bundesministerien eine
Priorisierung von Klimapolitik nicht un-
terstützt. Als für die Klimapolitik wichtige
Bundesministerien diskutieren wir in die-
sem Kurzdossier insbesondere die Rollen
des BMU, des BMWi, des Bundesministe-
riums für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI), das Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat (BMI),
des Bundesministeriums der Finanzen
(BMF) sowie des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Übersicht. Im folgenden Abschnitt 2
identifizieren wir Kernprobleme der deut-
schen Klimagovernance in verschiedenen
Dimensionen des Politikprozesses. In Ab-
schnitt 3 diskutieren und bewerten wir
mögliche Lösungsoptionen.
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Fokus auf Politikprozess und Expertise.
Dieser Abschnitt identifiziert zentrale
Probleme in Aufbau und Nutzung opera-
tionaler und analytischer Kapazitäten in
der deutschen Klimapolitik. Im Interesse
einer fokussierten problemorientierten
Analyse verzichten wir auf eine ausführli-
che Darstellung aller bestehender Gover-
nancestrukturen. Zuerst identifizieren wir
entlang der stilisierten Elemente des Po-
litikprozesses institutionelle Defizite der
deutschen Klimagovernance (Abbildung
1). Danach diskutieren wir Herausforde-
rungen in der Bereitstellung handlungs-
relevanter Expertise durch Expertenräte
der Bundesregierung.

Zuordnung von Kompetenzen, Verant-
wortung für Prozesskoordination und
Strukturen für informelle Positionsfin-
dung. Über den Politikprozess hinweg
unterscheiden wir dabei (a) die Zuord-
nung substantieller Kompetenzen insbe-
sondere in Form der Zuordnung der Fe-
derführung in der Erstellung von
legislativen Vorschlägen, sowie der ent-
sprechenden Zuordnung von Fachrefera-
ten zu Ministerien; (b) die Verantwortung
und Kapazitäten zur Koordination des
klimapolitischen Prozesses, also etwa die
Initiierung und Organisation von klima-
politischen Reformprozessen wie z. B. die
anstehende Revision des Klimaschutz-
plans 2030; und (c) die Strukturierung
der informellen Prozesse der inner- und
interministeriellen substantiellen Positi-
onsfindung in der Vorbereitung von Re-
formen der Maßnahmen und gegebe-
nenfalls Referentenentwürfen.

2.1 Politikplanung und -formulierung

Dezentrale Kompetenzen ohne starke
Koordination. Die Zuordnung der Feder-
führung für Reforminitiativen sowie von
Fachreferaten mit substantieller Experti-
se war in der Vergangenheit nach dem
traditionellen Ressortprinzip auf ver-
schiedene Ministerien mit ihren jeweili-
gen sektoralen Aufgaben verteilt. Aller-
dings wurde ambitionierte Klimapolitik
über lange Zeit in den zuständigen Minis-
terien kaum als prioritäres Ziel verfolgt –
abgesehen vom BMU, das aber nur über

2. PROBLEMDIAGNOSE:
DEFIZITE IM DEUTSCHEN
KLIMAPOLITIK-PROZESS
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Entscheidung
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Entscheidungsgremien 

Implementierung
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Monitoring, Evaluierung und 
Agenda-Setting

• Daten wichtiger Indikatoren noch nicht 
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• Modellbasiertes Benchmarking von 
Leitindikatoren für Erfolgskontrolle fehlt

Fehlende zentrale 
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Abbildung 1: Stilisierter Klimapolitik-Prozess und identifizierte Defizite in Deutschland.



wenige federführende Zuständigkeiten
(z. B. Emissionshandel, der allerdings
maßgeblich europarechtlich ausgestaltet
ist und daher nur sehr begrenzt ein Feld
zur politischen Ausgestaltung der deut-
schen Klimaschutzpolitik darstellt) und
Personalressourcen verfügt. Zudem kam
es auch innerhalb des BMU zu Zielkon-
flikten zwischen Naturschutz und Klima-
schutz. Diese führten z. B. dazu, dass kei-
ne Lösung für eine Verbesserung der
Genehmigungssituation für Windenergie
an Land gefunden werden konnte, ob-
wohl hierfür die zentralen Zuständigkei-
ten im Geschäftsbereich des BMU liegen.
Auch gab es kaum eine systematische
Koordination der verschiedenen klimapo-
litischen Aktivitäten der Bundesregie-
rung mit dem Ziel der Herstellung von
Kompatibilität von THG-Zielen und Maß-
nahmenmixen. Damit klaffte im Zentrum
der deutschen Klimagovernance in der
Vergangenheit eine Leerstelle hinsicht-
lich der Wahrnehmung von Verantwor-
tung für eine effektive Organisation des
Klimapolitik-Prozesses und der Planung,
Beschlussfassung, Implementierung und
Überprüfung geeigneter Maßnahmen.
Das KSG schließt diese Lücke teilweise
durch die Zuordnung rechtlich bindender
sektoraler Emissionsziele an die ver-
schiedenen Ressorts. Es schafft aber kei-
ne positiven Koordinationsmechanismen
in der interministeriellen Zusammenar-
beit und zentrale Mechanismen wie die
Nachsteuerung durch Sofortprogramme
bleiben mit Problemen behaftet (siehe
unten). Angesichts der weiter zunehmen-
den Integration der Sektoren (z. B. durch
Elektrifizierung) bleibt zudem die Zuord-
nung von Verantwortlichkeiten für THG-
Reduktionen an Ministerien unklar, wenn
diese nicht alle relevanten Parameter ei-
genständig steuern können oder es kei-
ne Kultur der lösungsorientierten und
ressortübergreifenden Zusammenarbeit
innerhalb der Bundesregierung zwischen
den Ministerien gibt, deren Geschäftsbe-
reiche betroffen sind und deren Steue-
rungskompetenz und -wille daher zur Lö-
sung erforderlich sind. Andernfalls bleibt
es dabei, dass die zuständigen Ministeri-
en für die Implementierung von Maßnah-
men teils von anderen Ministerien ab-
hängig sind (z. B. BMF im Fall von
Förderprogrammen).

Negative Koordination. Die Planung von
Klimaschutzmaßnahmen wurde in der
Vergangenheit häufig durch Vorschläge
einzelner Ministerien (oft mit entspre-
chender sektoraler Perspektive) vorange-
trieben, die dafür intern aus ihren Refe-
raten sowie teils im Rahmen wissen-
schaftlicher Begleitprozesse die Ideen für
Maßnahmenpakete gesammelt haben.
Der resultierende Vorschlag wurde – teils
nach deutlichen Verzögerungen – vom
federführenden Ministerium verfasst und
dann in die interministerielle Abstim-
mung gegeben. In diesem formalen,
schriftlichen Umlaufverfahren (begleitet
durch formelle und informelle Gesprä-
che) können die anderen Ressorts dann
aus ihrer jeweiligen sektoralen Perspekti-
ve so lange Vorschläge ändern, streichen
oder ergänzen, bis kein Ministerium
mehr ein Veto einlegt. Im Ergebnis resul-
tiert oft ein Vorschlag, der nur noch den
Minimalkonsens zwischen den Ministeri-
en umfasst. Kemmerzell und Knodt
(2019) charakterisieren diesen intermi-
nisteriellen Abstimmungsmodus an-
knüpfend an Scharpf (2000; siehe auch
Hustedt 2014) als „negative Koordinati-
on”. Dabei handelt es sich um die Stan-
dardform interministerieller Koordinati-
on, in deren Folge die Positionen von
sektoralen Vetospielern für gewöhnlich
unangetastet bleiben. Im Kontrast zur
„negativen Koordination” würde eine
„positive Koordination” einen intensive-
ren und kreativeren Dialog voraussetzen.
Dies könnte zum Beispiel praktisch hei-
ßen, dass mehr Zeit investiert wird, um
eine gemeinsame sektorenübergreifende
Problemdefinition zu erarbeiten und ge-
meinsam die notwendige Zusammen-
stellung des Maßnahmenpaketes zu eru-
ieren. Damit könnten neuartige Lösun-
gen gefunden werden, die über einen Mi-
nimalkonsens hinausgehen, aber den-
noch alle Akteure zufriedenstellen. Inter-
ministerielle Koordination würde also zu
einem deutlich früheren Zeitpunkt im
Prozess der Politikformulierung einset-
zen als beim traditionellen Modus der
„negativen Koordination”. Entsprechen-
de institutionelle Änderungen müssten
freilich mit entsprechendem grundsätzli-
chem, öffentlich und intern klar kommu-
niziertem (partei-)politischem Willen zur
Kooperation Hand in Hand gehen und
können einen Mangel desselben nicht er-
setzen.

Häufige ad hoc Vorbereitung klimapoli-
tischer Reformen. In der Vergangenheit
wurden wichtige klimapolitische Refor-
men in Deutschland wie das Integrierte
Energie- und Klimaprogramm (IEKP, im
Jahr 2007), das Energiekonzept (in 2010)
sowie Teile des Klimaschutzprogramms
2030 wie das Brennstoffemissionshan-
delsgesetz (BEHG, in 2019) zum Teil ad
hoc in Reaktion auf unvorhergesehene
Ereignisse durchgeführt. Vorbereitungs-
und Abstimmungsprozesse der Einzel-
maßnahmen fanden zwar häufig statt
(z.B. IEKP, Aktionsprogramm Klima-
schutzpolitik 2020, Klimaschutzplan
2050), aber nicht immer in wünschens-
wertem Umfang, einem begleitenden öf-
fentlichen Diskurs sowie umfassender
und konstruktiver Kooperation zwischen
den Ministerien. Ein von uns interviewter
Ministerialbeamter bemerkt zur deut-
schen Klimapolitikentwicklung grund-
sätzlich: „Das heißt also, die ganz große
strategische Planung findet hier nicht
statt. [...] Diese systematische Politikpla-
nung, die wird so nicht betrieben.“ Drei
mögliche Ursachen wurden mit teils feh-
lendem politischem Willen, der Abwesen-
heit zentraler Koordination sowie den
Problemen der negativen Koordinations-
prozesse bereits angesprochen. Darüber
hinaus stehen die hohen Personal- und
Zeitkosten von sorgfältigen und langfris-
tigen Planungsprozessen in der Konkur-
renz um Ressourcen mit den als oft wich-
tiger wahrgenommenen Fragen und
Fristen des politischen Tagesgeschäfts.
Durch die Beschränkung auf eine Spiege-
lung der verschiedenen Ministerien ver-
fügt etwa das BKAmt nur über sehr limi-
tierte personelle Ressourcen zur dezi-
dierten Koordination in der Vorbereitung
von Klimapolitik. Bis Herbst 2019 gab es
nur eine Referent*innenstelle, seit
Herbst 2019 dann zwei. Nicht zuletzt be-
stehen nur geringe Anreize zu langfristi-
ger Planung auf der ministeriellen Lei-
tungsebene angesichts des hohen
Drucks zur Generierung kurzfristig sicht-
barer Erfolge und einem Fokus auf der
Vermeidung von Misserfolgen innerhalb
der vierjährigen Legislaturperioden.

Folgenabschätzungen nicht immer inte-
griert, mit alternativen Optionen, und
öffentlich. Während im EU-Klimapolitik-
prozess veröffentlichte integrierte Fol-
genabschätzungen von alternativen
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Maßnahmenpaketen ein zentraler Be-
standteil der legislativen Vorbereitungen
auf Seiten der EU-Kommission sind, wird
diese Praxis bei klimapolitischen Refor-
men in Deutschland nicht immer syste-
matisch angewendet (eine Ausnahme
bildet teils etwa der Entstehungsprozess
des Klimaschutzplans 2050 mit Stake-
holder- und Bürgerbeteiligungsprozes-
sen). In der Vorbereitung des Klima-
schutzprogramms 2030 etwa haben
einzelne Ministerien ohne regierungs-
übergreifende Abstimmung auf ihre je-
weils beauftragten Folgenabschätzun-
gen mit teils unterschiedlichen und
daher untereinander nicht konsistenten
Annahmen zurückgegriffen. Wie auch
schon mehrfach in der Vergangenheit
(IEKP, Aktionsprogramm Klimaschutz
2020) wurde im Nachgang zur Verab-
schiedung des Klimaschutzprogramms
2030 in einer Folgenabschätzung festge-
stellt, dass die beschlossenen Maßnah-
men zum Erreichen der in der Reform
anvisierten THG-Ziele voraussichtlich
nicht ausreichen (Umweltbundesamt
2020). Die Auswirkungen verschiedener
Ausgestaltungen der Maßnahmenpake-
te, und die absehbare Lücke zwischen
geplanten bzw. verabschiedeten Maß-
nahmen und den THG-Zielen, blieb ange-
sichts fehlender öffentlich verfügbarer
Folgenabschätzungen zum Zeitpunkt der
Entscheidung für die Öffentlichkeit un-
klar.

Das Instrument der Sofortprogramme
als zentrales Nachsteuerungsmechanis-
mus bleibt unzureichend. Das Klima-
schutzgesetz enthält einige wichtige Ele-
mente zur Vorbereitung von Reformen
der klimapolitischen Maßnahmen. So
führte es den Prozess der „Aktualisie-
rung des Klimaschutzprogramms“ bei
Anpassung des Klimaschutzplans ein
und verpflichtet dabei zur Durchführung
von zwischen BMU und BMWi abge-
stimmten Folgenabschätzungen hin-
sichtlich der erwartbaren THG-Minde-
rungswirkungen. Es besteht aber keine
Pflicht zur Bewertung der Folgen in zu-
sätzlichen Zieldimensionen (z. B. Kosten,
Verteilungswirkungen), zur Exploration
alternativer Maßnahmen sowie zur Ver-
öffentlichung der Folgenabschätzungen
bereits vor politischen Entscheidungen.
Problematisch erscheint zudem der Me-
chanismus der „Sofortprogramme“ bei

sektoralen THG-Zielverfehlungen im Vor-
jahr:
1. Die Sofortprogramme fokussieren

die Planung tendenziell auf sektorale
Maßnahmen, statt Optionen zur um-
fassenden Anpassung des sektoren-
übergreifenden Maßnahmenmix zu
prüfen.

2. Sofortprogramme institutionalisieren
ministerial isolierte Planungsprozes-
se, statt interministerielle Koordinati-
on zu befördern.

3. Sofortprogramme sind als ad hoc
Maßnahmen konzipiert, statt sich
strategisch in einen längerfristigen
(flexiblen) Plan zur Gestaltung und
Anpassung von Maßnahmen in und
über Sektorengrenzen hinaus einzu-
fügen.

Während das dritte Problem anderweitig
gelöst werden muss, etwa durch zusätzli-
che Indikatoren zur frühzeitigen Identifi-
kation von Fehlentwicklungen und ent-
sprechender darauf reagierender Nach-
steuerungsmechanismen (siehe unten),
würden die beiden erstgenannten Punk-
te allerdings dann nicht relevant, wenn
die Sofortprogramme entsprechend der
Vorgaben im KSG lediglich als ein Aus-
gangpunkt für den Nachsteuerungsme-
chanismus gehandhabt würden. Nach
§8 Abs. 2 KSG steht am Ende der Bera-
tungen des Bundeskabinetts im Rahmen
des Nachsteuerungsprozesses kein So-
fortprogramm, sondern ein Beschluss
über „Maßnahmen im betroffenen Sek-
tor oder in anderen Sektoren oder über
sektorübergreifende Maßnahmen“. Bei
den Beratungen sind zudem die Flexibili-
tätsoptionen des KSG – z. B. eine Neuver-
teilung der Jahresemissionsmengen der
Sektoren – in Betracht zu ziehen. Es fehlt
aber an ausdrücklich verankerten insti-
tutionellen Anreizen und Strukturen zur
Nutzung und Stärkung dieser dem Grun-
de nach jedenfalls rudimentär angeleg-
ten sowie weiterer integrierter und ko-
operativer Ansätze (Flachsland und Levi
2021).

2.2 Entscheidung

Vorbereitung von Entscheidungen im
Klimakabinett. Mit dem Klimakabinett,
sowie dem daran angebundenen Aus-
schuss der Staatssekretär*innen (StS-

Ausschuss) und der Unterabteilungslei-
ter*innen- Arbeitsgruppe (UAL-AG) wur-
de 2019 nach Einschätzung des Groß-
teils der Gesprächspartner*innen in der
Ministerialbürokratie eine effektive inter-
ministerielle Koordinationsstruktur eta-
bliert. Die Abstimmung auf Ebene der
UAL „im Schatten der Autorität“ von
StS-Ausschuss und ministerialem Klima-
kabinett habe sich damals als sehr effek-
tiver Katalysator in der interministeriel-
len Koordination für die vom BKAmt
angestrebte Reform der deutschen Kli-
mapolitik erwiesen und klimapolitischen
Aktivitäten in den teilnehmenden Res-
sorts angeregt. Das Klimakabinett war
im Jahr 2019 darauf ausgelegt, klimapo-
litische Richtungsentscheidungen vorzu-
bereiten bzw. zu treffen. Danach kam es
aber nur noch sporadisch zusammen.
Eine zentrale Institution zur fortlaufen-
den Koordination von klimapolitischen
Planungs-, Entscheidungs- oder Imple-
mentierungsfragen mit prominenter Be-
rücksichtigung einer sektorenübergrei-
fenden Perspektive ist es derzeit also
nicht. Eine fehlende Protokoll- und
Transparenzpflicht hat in der Vergangen-
heit zudem zu Unklarheit über die tat-
sächlichen Beschlüsse geführt und damit
deren Implementierung behindert.

2.3 Implementierung

Interministerielle Koordinationsbedarfe
in der Implementierung. Neben den sek-
torenspezifischen Implementierungs-
und Reformanforderungen wird wegen
der zunehmenden Sektorenkopplung
(etwa durch direkte und indirekte Elektri-
fizierung bislang nicht strombasierter
Anwendungen, zunehmender Einsatz
von Wasserstoff) an zahlreichen Schnitt-
stellen durch intersektorale und damit
interministerielle Koordination in der Im-
plementierung noch weiter an Bedeu-
tung gewinnen. Zum Beispiel ergeben
sich beim Infrastrukturausbau der Lade-
kapazitäten für Elektroautos neue Quer-
schnittsthemen mit Stromnetzplanung
und -management, Raumplanung, Nor-
mierung von Anschlüssen etc. Hier sind
in den kommenden Jahren fortlaufend
technologische Veränderungen und ent-
sprechende Lernprozesse zu erwarten,
die in den Governancestrukturen syste-
matisch berücksichtigt werden müssen.
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Die bisherigen interministeriellen Koordi-
nationsmodi lassen fraglich erscheinen,
ob der Staat zeitnah und effektiv auf
neue Entwicklungen reagieren können
wird, oder ob etwa gemeinsame stehen-
de themenspezifische Arbeitsgruppen
zielführender sein können.

Kapazitätsbedarfe in der Implementie-
rung. Für Implementierungsfragen wird
der Staat beträchtliche (Personal-)Kapa-
zitäten benötigen. So bedurfte etwa der
Hochlauf der Erneuerbaren Energien
nicht allein des Erneuerbaren-Energien-
Gesetzes (EEG), sondern einer Vielzahl
regulatorischer Marktanpassungen und
des Abbaus regulatorischer Barrieren,
die erst durch einen Personalaufwuchs
der Referate für Erneuerbare Energien
zunächst ab 2003 im BMU (Verlagerung
der Kompetenz aus BMWi und anschlie-
ßender Aufwuchs) und ab 2013 wieder
im BMWi ermöglicht wurden. Ministerial-
beamt*innen berichteten in Interviews
zudem zum Teil von Problemen im Mit-
telabfluss von Programmen, weil Perso-
nal zur ministeriellen Begleitung der Im-
plementierung fehlt.

Geflecht von Zuständigkeiten im be-
hördlichen Unterbau. Bisher fehlt es an
einem strategisch ausgerichteten be-
hördlichen Unterbau. Stattdessen hat
sich in den vergangenen 20 Jahren ein
eher zufällig entstandenes und die zer-
splitterten ministeriellen Zuständigkei-
ten spiegelndes Geflecht von oberen
Bundesbehörden und (halb-)staatlichen
Stellen ergeben, die sich auch mit der
planerischen Steuerung und Umsetzung
des Klimaschutzes befassen. Relevante
Bundesbehörden und halbstaatliche
Stellen sind beispielsweise die Bundes-
netzagentur (BNetzA), das Umweltbun-
desamt (UBA), das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das
Bundesamt für Naturschutz (BfN), das
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW), die Deut-
sche Energie-Agentur (dena), die Fach-
agentur Wind an Land (FA Wind), die
Nationale Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie (NOW) und
das Kompetenzzentrum Naturschutz
und Energiewende (KNE). Eine überge-
ordnete Koordination der teils ohnehin
anstehenden Reformen (z. B. BNetzA)
könnte eine klare zukünftige Zuordnung

von Aufgaben und Prozessen erreichen.

2.4 Monitoring, Evaluierung und
Agenda-Setting

Zeitnahe Datenerhebung und -bereit-
stellung. Angesichts des großen Zeit-
drucks und des hohen Ambitionsniveaus
in der Erreichung von Klimaneutralität
bis 2045 ist ein zeitnahes Monitoring
(Datenerhebung und Qualitätskontrolle)
der Entwicklung von sektorspezifischen
und sektorenübergreifenden Indikatoren
der Klimapolitik erforderlich, um ggf. zü-
gig Reformen zur Nachsteuerung der
Maßnahmen zu ermöglichen. Der Moni-
toring-Prozess „Energie der Zukunft“ so-
wie insb. die Analysen der begleitenden
Expertenkommission bieten eine sehr
gute Basis und könnten weiter gestärkt
werden. So könnten Informationen zu
Leitindikatoren der Klimapolitik noch
zeitnaher erhoben werden und unmittel-
bar und konsolidiert öffentlich zugäng-
lich gemacht werden (etwa in Form eines
Dashboards).

Benchmarking von Leitindikatoren. Zu-
dem könnten in Kombination mit Szena-
rienanalysen und Folgenabschätzungen
Benchmarks (bzw. Korridore unter Unsi-
cherheit) für Leitindikatoren etabliert
und im Politikprozess berücksichtigt wer-
den, deren Effekte sich noch nicht in
THG-Reduktionen niederschlagen, die
aber Voraussetzung für spätere Minde-
rungserfolge sind (Fietze et al. 2021).
Diese vorlaufenden Indikatoren und mo-
dellbasierten Benchmarks können dabei
helfen, frühzeitig mögliche Fehlentwick-
lungen zu identifizieren. Diese Erkennt-
nisse können dann Ausgangspunkt für
einen frühzeitig Nachsteuerungsprozess
sein, der nicht erst dann einsetzt, wenn
die Jahresemissionswerte überschritten
worden sind.

Fazit: Klimagovernance als adaptiven
Prozess ermöglichen. Eine sorgfältige
Planung klimapolitischer Maßnahmen ist
zentral für erfolgreiche Klimapolitik. An-
gesichts der großen Unsicherheiten über
technologische (z. B. Kosten) und politi-
sche Entwicklungen (z. B. Unterstützung
von Klimapolitik in der Bevölkerung, in-
ternationale Klimapolitik) ist es aber ge-
nauso wichtig, fortlaufende Nachsteue-

rungsbedarfe bereits jetzt zu antizipieren
und zu einem zentralen Element staatli-
cher Institutionen und Prozesse der Kli-
mapolitik zu machen. Alle Schritte und
Institutionen im Politikprozess sollten
darauf ausgerichtet sein, eine entspre-
chende adaptive Governance zu ermögli-
chen. Derzeit ist das noch nicht in dem
Umfang der Fall, wie es den Möglichkei-
ten Deutschlands entsprechen würde.

2.5 Fragmentierung der Expertenräte

Zentrale Rolle von Expertise. Aufgrund
der hohen Komplexität der staatlichen
Steuerungsaufgaben in der Klimapolitik
sind politische Planungen, Entscheidun-
gen, Implementierungen und Evaluierun-
gen in allen Dimensionen des Politikpro-
zesses auf wissenschaftliche Expertise
angewiesen. Hier legen wir den Fokus
auf einige ausgewählte formale und dau-
erhaft angelegte Expertengremien der
Bundesregierung, die in der Vergangen-
heit in der klimapolitischen Beratung der
Bundesregierung besonders relevant wa-
ren.

Fragmentierung der Politikberatung.
Die Vielzahl an Räten und wissenschaftli-
chen Beratungsgremien, die sich aus-
schließlich oder neben anderen Themen
mit Klimapolitik befassen, entspricht der
Breite des Politikfeldes und dokumen-
tiert ihren sektorenübergreifenden Cha-
rakter. Allerdings nehmen alle Räte und
Gremien entsprechend ihres jeweiligen
Schwerpunktes und ihrer jeweils domi-
nanten (fachlichen) Expertise, teils auch
infolge ihres spezifischen Auftrages oft
nur Teilaspekte vertieft in den Blick. Die
formale klimapolitische Beratung der
Bundesregierung erscheint – etwa im
Vergleich mit dem britischen UK Climate
Change Committee – mithin stark frag-
mentiert. Der Expertenrat für Klimafra-
gen, der Lenkungskreis Wissenschafts-
plattform und die Expertenkommission
zum Monitoring-Prozess „Energie der Zu-
kunft” etwa haben bisher zwar komple-
mentäre und teils überlappenden Fokus-
se, es fehlt aber an einer integrierten
und effektiven Kommunikation mit Bun-
desregierung, Parlament und Öffentlich-
keit. Ministerialbeamt*innen merkten in
Interviews an, dass die an verschiedene
Ministerien gekoppelten Gremien häufig
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als jeweils verschiedenen klimapoliti-
schen Lagern zugehörig wahrgenommen
würden und ihre Stimme insbesondere
im interministeriellen Diskurs daher we-
niger Gewicht hat, als es möglich wäre.
Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen,
dass ein gewisser Grad an Pluralität
auch die Qualität der Debatte erhöhen
und eine produktive Konkurrenz herbei-
führen kann.

Austausch zwischen Ministerien, politi-
scher Leitungsebene und Expert*innen-
räten. Um Planungs- und Entscheidungs-
prozesse effektiv zu unterstützen,
müssen Expert*innen einerseits die Ent-

Thematische

Orientierung

Gremium (Gründungsjahr) Mandat/Finanzierung

durch

Inhaltlicher Fokus

Klima & Energie

Expertenrat für Klimafragen

(2020)

Bundesregierung,

durch Gesetz

Prüfung der Emissionsdaten

und der Sofortprogramme;

Monitoring & Evaluierung

von Emissionsdaten und

-trends, Maßnahmen

Lenkungskreis

Wissenschaftsplattform

Klimaschutz (2019)

BMBF, BMU Vorschlag und Bewertung

von Maßnahmen zur

Umsetzung des

Klimaschutzplans 2050

Expertenkommission zum

Monitoring-Prozess „Energie

der Zukunft“ (2011)

BMWi Bewertung des Monitorings

im Energiesektor

Nationaler Wasserstoffrat

(2020)

Bundesregierung Umsetzung der Nationalen

Wasserstoffstrategie

begleiten und beraten

Umwelt &

Nachhaltigkeit

Sachverständigenrat für

Umweltfragen (1972)

BMU Umweltpolitik

WBGU (1992) BMBF, BMU Globale

Umweltveränderungen

Rat für Nachhaltige

Entwicklung (2001)

BKAmt, GIZ Nachhaltigkeit

Thematisch

breiter

Nationale Plattform Zukunft

der Mobilität (2018)

BMVI, Bundesregierung Mobilität

SVR Wirtschaft (1963) Bundesregierung,

durch Gesetz

Gesamtwirtschaft

Wiss. Beiräte der Ministerien jeweilige Ressorts Ressortspezifisch

scheidungsprobleme der Ministerien und
politischen Entscheidungsträger*innen
verstehen und sich darauf einlassen, so-
wie Kontextbedingungen und Aussagen-
qualität ihrer wissenschaftsgestützten
Einschätzungen und Empfehlungen auch
für Nicht-Spezialisten verständlich darle-
gen. Dies ist eine Herausforderung. An-
dererseits muss es für Politiker*innen
und Ministerialbeamt*innen Anreize ge-
ben, Expertise auch nachzufragen und
adäquat zu verarbeiten. Für die entspre-
chenden wechselseitigen Lernprozesse –
zum Beispiel ein beidseitiges tieferes Ver-
ständnis der aktuellen und insb. zukünf-
tigen Reformerfordernisse und -optio-

nen, politischer Restriktionen etc. – so-
wie Planbarkeit und Vorbereitung seitens
der Expert*innen sind strukturierte Ge-
sprächsformate hilfreich. Hier erscheinen
Verbesserungen gegenüber dem Status
quo denkbar. Positive Beispiele sind die
regelmäßige Teilnahme der Leitung des
Lenkungskreises Wissenschaftsplattform
Klimaschutz in der UAL-Runde des Kli-
makabinetts oder das Mandat des Sach-
verständigenrates Wirtschaft, während
der Erarbeitungsphase des Jahresgut-
achtens die Leitung relevanter Ressorts
zu Anhörungen versammeln zu können.
Gleichzeitig sollte Flexibilität bewahrt
werden, um ritualisierte und ineffektive
Formate zu vermeiden.
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Tabelle 1: Übersicht ausgewählter für klimapolitische Beratung relevanter Expert*innenräte der Bundesregierung.



Institutionelle Reformoptionen. In die-
sem Abschnitt identifizieren und disku-
tieren wir mehrere institutionelle Refor-
moptionen zur Stärkung der operativen
und analytischen Kapazitäten, mit denen
die oben erläuterten Probleme in der kli-
mapolitischen Governance adressiert
werden können. Die Optionen 1 bis 5 be-
treffen die Zuordnung von Kompetenzen
und Koordinationsaufgaben zwischen
BKAmt, Ministerien und nachgeordneten
Behörden, und damit die institutionelle
Organisation des Kernbereichs der Re-
gierungsarbeit. Die Optionen 6 und 7 zie-
len dagegen auf Reformen der Pla-
nungs-, Monitoring- und Nachsteuer-
ungsprozesse ab. Option 8 identifiziert
Ideen zur besseren Einbindung von Ex-
pertise in den Politikprozess. Nur die Op-
tionen 1 bis 3 sind in jeweiliger „Rein-
form“ tendenziell exklusive Alternativen,
könnten aber auch graduell kombiniert
werden. Alle anderen Optionen sind
grundsätzlich frei kombinierbar.

3.1 Optionen zur Zuordnung von
Kompetenzen und Koordinations-
aufgaben

Hierarchische versus horizontale Koor-
dination. Die Reformoptionen 1 bis 5 be-
treffen den Kernbereich der Regierungs-

arbeit und zielen auf eine Verbesserung
der klimapolitischen Koordination. Diese
kann grundsätzlich mit unterschiedli-
chen Koordinationsformen angestrebt
werden. Dabei unterscheiden wir idealty-
pisch hierarchische und horizontale (kol-
laborative) Formen der Koordination (Pe-
ters 2018). Hierarchische Koordination
setzt, vereinfacht gesagt, auf die Steue-
rung durch ein Zentrum, das sowohl im
Bundeskanzleramt, in einem Ministerium
oder bei einem mit einer spezifischen
Aufgabe betrauten Organ liegen kann.
Horizontale Koordination erfolgt hinge-
gen durch kollaborative Einbindung au-
tonomer Einheiten, z. B. der relevanten
Ministerien, und strebt die Erarbeitung
gemeinsamer Problemsichten und Lö-
sungsoptionen an. Beide Idealtypen ha-
ben Vor- und Nachteile. Während hierar-
chische Koordination schnelle Entschei-
dungen in der Politikformulierung ver-
spricht, läuft horizontale Koordination
Gefahr, diese Entscheidungsverfahren zu
verlängern. Auf der anderen Seite kann
die Unterdrückung von Konflikten in der
hierarchischen Koordination zu ihrer Ver-
lagerung auf die spätere Verfahrensstufe
der Implementierung und damit zu inef-
fektiven Umsetzungsprozessen führen,
während bei horizontaler Koordination
durch den einmal gefundenen Konsens
in der Entscheidungsfindung geringere

3. LÖSUNGSOPTIONEN:
INSTITUTIONELLE REFORM-
OPTIONEN FÜR KLIMAPOLITIK
ALS QUERSCHNITTSAUFGABE
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Konflikte in der Implementierung zu er-
warten sind. In der institutionellen Praxis
treten die Idealtypen kaum in Reinform
auf. So finden z. B. Verhandlungen unter
formal Gleichen oftmals im „Schatten
der Hierarchie” (Scharpf 1991) statt. Die
im Folgenden formulierten Optionen zie-
len darauf ab, hierarchische und kollabo-
rative Koordinationselemente möglichst
optimal zu kombinieren, etwa indem auf
prozeduraler Ebene hierarchisch koordi-
niert wird, während auf inhaltlicher Ebe-
ne eine kollaborative Koordination er-
folgt.

Option 1: Zentrale Koordination durch
das Bundeskanzleramt

Dezentrale Kompetenzen. Die bisherige
dezentrale Aufteilung substantieller kli-
mapolitischer Kompetenzen auf die für
verschiedene Sektoren zuständigen Mi-
nisterien und damit ein weitgehendes
Primat des Ressortprinzips hat zwei gro-
ße Vorteile. Erstens ermöglicht sie die
enge Einbeziehung der in den Ministeri-
en vorhandenen tiefen sektoralen Fa-
chexpertise in die klimapolitischen Pla-
nungen und Prozesse. Zweitens erleich-
tert es eine Integration klimapolitischer
Ziele in die über viele Jahrzehnte sekto-
ral gewachsenen komplexen Regulierun-
gen. So war etwa für den Aufwuchs der
Erneuerbaren Energien in den 2000er
Jahren über das EEG hinaus eine enge
Begleitung seitens der ihrerseits neu ge-
schaffenen EE-Fachreferate erforderlich,
um regulatorische und andere Hürden
im Energiesektor abzubauen. Dies wird
analog in anderen Sektoren erforderlich
sein (z. B. Verkehrswegeplanung).

Zentrale Koordination. Wenn die sekto-
ralen klimapolitischen Kompetenzen wei-
terhin auf die verschiedenen Ressorts
verteilt bleiben, erscheint für die dann
erforderliche Koordination von Klimapoli-
tik als ressortübergreifender Quer-
schnittsaufgabe das BKAmt als für die
Regierungskoordination zuständige Or-
ganisation besonders geeignet. So könn-
te etwa per Koalitionsvertrag die Verant-
wortung zur Prozesskoordination der
Klimapolitik dem BKAmt und damit – un-
ter Berücksichtigung des Ressortsprin-
zips – die Herbeiführung der ggf. erfor-
derlichen Abstimmungen und Lösungen
von Konflikten im Rahmen von Kabinett
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und ggf. Koalitionsausschuss übertragen
werden. Damit würde auch die öffentli-
che Bewertung der Bundeskanzler*in
eng an die Entwicklung der deutschen
Klimapolitik gekoppelt (accountability).
Damit die Koordination der Klimapolitik
durch das BKAmt erfolgreich sein kann
(im Sinne des Erreichens der THG-Minde-
rungspflichten), müssten zwei Bedingun-
gen erfüllt sein: Erstens müsste die Lei-
tung des BKAmt die Klimapolitik poli-
tisch priorisieren und bereit sein, ent-
sprechend viel Zeit und politisches Kapi-
tal zu investieren. Zweitens ist erforder-
lich, dass das BKAmt adäquate perso-
nelle Ressourcen und organisatorische
Strukturen entwickelt, um die beträchtli-
chen Koordinationsleistungen erbringen
zu können. Ist eine dieser Bedingungen
nicht gegeben, erscheint eine anderweiti-
ge Koordination erfolgsversprechender.

Neue Abteilung Klimapolitik im Bun-
deskanzleramt. Eine Verantwortlichkeit
des BKAmts für die Koordination der Er-
reichung der gesetzlichen Klimaschutz-
ziele erfordert einen entsprechenden
Aufwuchs der personellen Kapazitäten.
Eine Möglichkeit ist die Einrichtung einer
eigenen Abteilung, flankiert durch ent-
sprechende Stabsstellen auf der Lei-
tungsebene. Damit würde die Klimapoli-
tik auch innerhalb des BKAmt gegen-
über anderen Politikfeldern (z. B. Indus-
triepolitik) aufgewertet. Das Personal der
Abteilung sollte unabhängig von ande-
ren Ressorts agieren können.

Balance zwischen Hierarchie und Au-
genhöhe. Eine Herausforderung dieser
Option liegt in der Gewährleistung eines
möglichst kooperativen Zusammenspiels
zwischen BKAmt und Fachressorts. In
der hier vorgeschlagenen Option ist es
nicht die Aufgabe des BKAmt, Leitent-
scheidungen selbst zu treffen – dafür
würde nicht nur die erforderliche tiefe
Expertise aus den Ressorts fehlen, son-
dern ein solches Vorgehen würde auch
der verfassungsrechtlich verankerten
Ressortverantwortung widersprechen –
sondern als organisatorischer Katalysa-
tor im Entscheidungsprozess zu wirken,
etwa im Rahmen des Klimakabinetts
(Option 4, s. u.). Die dafür erforderlichen
Rückkopplungsschleifen haben unwei-
gerlich hohe Transaktionskosten, zahlen
aber umgekehrt langfristig auf eine effi-

ziente Zusammenarbeit und die Einbin-
dung von Expertise ein. Die meisten der
von uns interviewten Gesprächspart-
ner*innen aus anderen Ressorts äußer-
ten eine bemerkenswert hohe Akzeptanz
gegenüber der bisherigen Koordination
des BKAmt (wenn sie stattfand), verein-
zelt allerdings nicht ohne kritische Hin-
weise auf den teils hierarchischen Mo-
dus. Eine Trennung hierarchisch
prozeduraler (angesiedelt im BKAmt)
und horizontal inhaltlicher Koordination
(angesiedelt beim Klimakabinett) würde
die Möglichkeit eröffnen, die Vorzüge bei-
der Koordinationsformen zu nutzen
(schnelle prozessuale Entscheidungen
durch hierar-chische Koordination, gerin-
ge Widerstände in der Implementierung
nach horizontaler inhaltlicher Koordinati-
on), bei einer gleichzeitigen Vermeidung
der jeweils typischen Probleme (langsa-
me Entscheidungsprozesse bei horizon-
taler Koordination, Widerstände gegen
Implemen-tation bei hierarchischer Koor-
dination).

Option der Schaffung einer „Klimabe-
auftragten”. Eine zusätzliche Option
wäre die Designation einer für Klimapoli-
tik verantwortlichen und möglicherweise
öffentlich sichtbaren Person im BKAmt
(z. B. Bundesminister*in für besondere
Aufgaben, Staatsminister*in). Diese ins-
besondere in den USA mittlerweile häufi-
ge Praxis (Vaughn/Villalobos 2015) wur-
de zuletzt in der Biden-Administration
mit der Etablierung des Postens einer
White House National Climate Advisor
angewandt, der mit Gina McCarthy be-
setzt ist. Allerdings ist das US-Beispiel
nicht direkt auf den deutschen Kontext
übertragbar. Zunächst wäre zu klären,
was exakt die Rolle einer Klimabeauf-
tragten im BKAmt überhaupt umfassen
würde. Im schlechtesten Fall würde eine
derartige Position reine Symbolpolitik
bleiben oder sogar zu ineffektiven und
kontraproduktiven Parallelstrukturen
führen. Eine weitere Option könnte die
Einrichtung entsprechender Stabsstellen
beim Chef des Bundeskanzleramts sein,
und/oder die Etablierung einer öffentlich
weniger sichtbaren Staatssekretär*in für
Klimapolitik im BKAmt, die einer Abtei-
lung Klimapolitik vorgesetzt wäre.



Option 2: Starkes Klimaschutzministeri-
um

Bündelung von Kompetenzen und Koor-
dinationsaufgaben im BMU oder BMWi.
Eine Alternative zu Option 1 wäre die
Bündelung klimapolitischer Kompeten-
zen und Koordinationsaufgaben im BMU
oder im BMWi, das damit zu einem star-
ken Klimaschutzministerium ausgebaut
würde. Das Klimaschutzministerium wür-
de Federführung bei zentralen klimapoli-
tischen Initiativen erhalten, und klimapo-
litische Fachreferate würden – je nach
genauem Zuschnitt – aus BMWi, BMVI,
BMI, BMEL sowie evtl. auch aus dem
BMBF in das Klimaschutzministerium
überführt. Die institutionelle Logik eines
starken Klimaministeriums als Quer-
schnittsinstitution liegt darin, dass sek-
torale Kompetenzen innerhalb dieser Or-
ganisation gebündelt und hierarchisch
koordiniert werden können (Peters
2018). Unter Annahme einer klimapoli-
tisch ambitionierten Hausleitung würde
damit v. a. gewährleistet, dass legislative
und andere Initiativen mit einer hohen
Priorisierung der THG-Ziele gegenüber
anderen sektoralen Zielen formuliert
werden. Soweit nicht die Koordination
der Klimaschutzaktivitäten innerhalb der
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Bundesregierung im BKAmt verankert
würde, würde das Klimaschutzministeri-
um auch diese Aufgaben im Politikpro-
zess wahrnehmen: So wäre etwa das Se-
kretariat eines auch in diesem Fall
sinnvollen gestärkten Klimakabinetts
(Option 4) hier angesiedelt. Informelle
substanzielle Positionsbildung, Erstel-
lung von Folgenabschätzungen, Monito-
ring und Initiierung von Reformen könn-
ten hausintern hierarchisch und mit
anderen Ministerien horizontal koordi-
niert werden.

Herausforderungen. Bei diesem Modell
ergeben sich drei Herausforderungen:
Erstens wären immer noch interministe-
rielle Koordinationsaufgaben zu lösen,
da davon auszugehen ist, dass weiterhin
auch für die Klimapolitik relevante Auf-
gaben in anderen – dann hinsichtlich ih-
rer klimapolitischen Expertise durch Ab-
zug entsprechender Referate ge-
schwächten – Ministerien (z. B. Verkehr)
verbleiben würden. Zweitens könnte die
Schaffung eines Klimaschutzministeri-
ums auch Abgrenzungsreaktionen ande-
rer Ressorts provozieren und damit einer
effektiven Koordination oder Politikinte-
gration sogar entgegenwirken. Drittens
wären die Transaktionskosten einer Re-

organisation hoch und würden dringend
benötigte Personalressourcen und politi-
sche Kapazitäten binden, wobei aber ei-
nige Gesprächsteilnehmer darauf hinwie-
sen, dass auch bei der Überführung der
EE-Einheiten von BMU zu BMWi in 2013
die Arbeitsfähigkeit jederzeit gegeben
gewesen sei. Daher wäre bei der Wahl
des zukünftigen Klimaschutzministerium
darauf zu achten, dass die Transaktions-
kosten möglichst gering sind, etwa weil
der Klimaschutz ohnehin eine hohe Prio-
risierung in dem entsprechenden Res-
sort genießt. Daher dürfte eine durch-
gängige strategische Re-Orientierung
des BMWi in Richtung einer höheren Pri-
orisierung von Klimapolitik mehr Zeit in
Anspruch nehmen als im Falle des BMU.

Option 3: Fortführung Status Quo und
Koordination durch das BMU

Koordination durch BMU ohne Kompe-
tenzzuwachs. Denkbar wäre auch eine
weiterhin dezentrale Zuordnung klima-
politischer Kompetenzen (Federführung
und Fachreferate) bei zentraler Koordi-
nation durch das BMU. Diese Option ver-
zichtet auf hierarchische Steuerungsele-
mente. So könnte das BMU etwa im
Rahmen des Klimakabinetts (s. u.) die

BMUBMWi BMVI BMFBMEL

Wissenschaftliche 
Beratungsgremien

BMI

Klimakabinett

AG II
CO2-Bepreisung/ 
Energiesteuern/ 
Abgabenreform/
Subvent.-abbau

BKAmt BMBF AA

• Sekretariat in Abteilung Klimapolitik im BKAmt
• Koordinierendes Zentrum der Energiewende
• Stehende interministerielle Arbeitsgruppen (AGs)

AG I
Energiesysteme/

Folgenab-
schätzung/ 
Roadmaps

AGs zur
Koordination anderer 

Ebenen (Länder, 
Kommunen, EU, 

Klimaaußenpolitik)

…bedarfsorien-
tiert weitere AGs

• Zuordnung von Aufgaben im Politikprozess
• Austausch mit AGs

UBABNetzA GIZKBA

Parlament  & Bundesrat
• Gesetzgebung
• Konsultation

KfW

BMZ
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Nachgeordnete Behörden & 
(halb)staatliche Agenturen
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Abbildung 2: Struktur der staatlichen Governance deutscher Klimapolitik bei Kombination der Optionen 1 und 4: Stärkung der interministeriellen Koordination
durch das Bundeskanzleramt im Rahmen des Klimakabinetts.



Aufgabe der Prozessorganisation über-
nehmen. Im Konfliktfall dürfte das BMU
allerdings nicht über die notwendigen
politischen Ressourcen verfügen, um ef-
fektiv und in nützlicher Frist die erforder-
lichen Einigungen organisieren zu kön-
nen. Denkbar wäre eine Kombination mit
Option 1 (Stärkung BKAmt), bei der v.a.
das BMU koordinierend tätig ist und das
BKAmt in Konfliktfällen eingeschaltet
wird, was teils auch bisher schon gängi-
ge Praxis ist. Zudem wäre auch ein Mit-
telweg zwischen den Optionen 2 und 3
möglich, indem das BMU zusätzlich zur
Koordinationsaufgabe in einzelnen Teil-
bereichen, die bisher in anderen Ministe-
rien verankerten Kompetenzen erhält,
wohingegen es im Verhältnis zu den üb-
rigen Ressorts lediglich die Koordinati-
onsrolle ausübt. Ebenso ist eine Kombi-
nation der Optionen 3 und 1 denkbar,
indem dem BKAmt eine aktive, die Koor-
dinationsrolle des BMU unterstützende
Rolle erhält, um eine zusätzliche Lö-
sungsebene für Konflikte zu schaffen.

Aufschiebendes Vetorecht für das BMU.
Der Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen schlägt in Analogie zum Privileg des
BMF bei finanziellen Fragen ein suspensi-
ves Vetorecht für das BMU im Fall von
Kabinettsvorlagen vor, die eine Gefahr
der Verletzung vorab definierter ökologi-
scher Budgets (z. B. den THG-Zielen nach
KSG) bergen (SRU 2019). Dieses Veto-
recht hätte nur aufschiebende Wirkung
und könnte in einer weiteren Kabinetts-
sitzung überstimmt werden, was im
Grunde schon jetzt bei den bestehenden
Regeln der Ressortabstimmung möglich
ist. Der entstehende zusätzliche öffentli-
che Rechtfertigungsaufwand könnte
möglicherweise zu einer Stärkung der
Verhandlungsposition des BMU gegen-
über anderen Ministerien führen. Es er-
scheint allerdings äußerst fraglich, ob al-
lein mit einem solchen Mechanismus die
oben diskutierten Probleme gelöst wer-
den können.

Erweitertes Initiativrecht für das BMU.
Neben dem analog zum BMF ausgestal-
teten Vetorecht könnte auch ein analog
zum Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
ausgestaltetes erweitertes Initiativrecht
geschaffen werden. Damit könnte das
BMU künftig Angelegenheiten von klima-
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politischer Bedeutung auch außerhalb
des eigenen Geschäftsbereichs und un-
abhängig von der jeweiligen Ressortzu-
ständigkeit innerhalb der Bundesregie-
rung zum Thema des Bundeskabinetts
machen, so dass das federführende Bun-
desministerium zeitnah Vorschläge zur
Beratung und Beschlussfassung unter-
breiten muss. Auch in diesem Fall wür-
den Koordinationsprobleme oder inhalt-
liche Konflikte allerdings kaum gelöst.

Option 4: Aufwertung des Klimakabinetts
und Einrichtung stehender interministe-
rieller Arbeitsgruppen

Aufwertung des Klimakabinetts. Sollte
die nächste Bundesregierung Option 1
(Koordination durch BKAmt) oder Option
3 (Koordination durch BMU) implemen-
tieren, würde es nahe liegen, gleichzeitig
das Klimakabinett als zentrale Instituti-
on zur Koordination der deutschen Kli-
mapolitik zu stärken. Das Klimakabinett
wäre dann das Forum, innerhalb dessen
das koordinierende Ressort seine Aufga-
be wahrnehmen würde. Aber auch bei
der Wahl von Option 2 (Klimaschutzmi-
nisterium) könnten im Rahmen des Kli-
makabinetts verbleibende interministeri-
elle Koordinationsaufgaben bearbeitet
werden. Bei einer Aufwertung des Klima-
kabinetts könnten einerseits die Treffen
auf Minister*innenebene verstetigt wer-
den und mehrmals im Jahr stattfinden,
um die klimapolitische Transformation
voranzutreiben und einen stetigen insti-
tutionellen Kanal zur Lösung von Koordi-
nationsaufgaben und den unvermeidba-
ren politischen Konflikten zu etablieren.
Hier wäre die Einrichtung fester wieder-
kehrender Termine etwa zur Rezeption
von Monitoringdaten zu zentralen Klima-
politik-Indikatoren (s. u.) oder zur explo-
rativen Prüfung kurz- und langfristiger
Anpassungen der Maßnahmen denkbar.
Regelmäßig terminierte Treffen könnten
sicherstellen, dass das Thema immer auf
der Agenda bleibt. Das Klimakabinett,
seine Aufgaben sowie die Aufgaben der
Mitglieder, das Verhältnis zur Bundesre-
gierung und das relevante Verfahren
sollten dann in der Geschäftsordnung
der Bundesregierung festgelegt werden.
Zudem könnte eine Geschäftsstelle zur
organisatorischen Unterstützung einge-
richtet werden. Diese Funktion war in der
Vergangenheit mit geringer Ressourcen-

ausstattung im BMU angesiedelt. In Zu-
kunft sollte sie bei Wahl von Option 1
dem BKAmt beziehungsweise bei einer
Entscheidung für Option 2 oder 3 dem
BMU oder BMWi zugeordnet werden. Wei-
terhin sollten die Personalressourcen
deutlich ausgebaut und eine Transpa-
renz- und Protokollpflicht eingeführt wer-
den, damit die Beschlüsse des Klimaka-
binetts formal festgehalten sind, in der
Regierung kommuniziert werden können
und damit an Klarheit und Verbindlich-
keit gewinnen. Ein Vorteil dieser Option
ist, dass das Klimakabinett als Instituti-
on schon existiert, nach Auffassung un-
serer Gesprächspartner*innen damit be-
reits eine effektive interministerielle Ko-
ordinationsstruktur auf verschiedenen
Hierarchieebenen (Staatssekretär*innen,
Unterabteilungsleiter*innen) geschaffen
wurde und somit keine wertvolle Zeit ver-
loren geht.

Stehende interministerielle Arbeits-
gruppen. Im Rahmen des Klimakabinetts
könnten stehende interministerielle Ar-
beitsgruppen (AGs) zur Koordination kli-
mapolitischer Querschnittsfragen einge-
richtet werden, die mit einem Mandat
zur Entwicklung strategischer Inhalte
ausgestattet wären. Diese könnten etwa
folgende Felder umfassen, wobei der Zu-
schnitt bedarfsorientiert und flexibel er-
folgen sollte:

1. Energiesysteme: Folgenabschätzun-
gen, Roadmaps und Politikmix

2. Sektorspezifische AGs für Schnittstel-
lenfrage, Infrastrukturausbau

3. Ökonomische Fragestellungen: CO2-
Bepreisung, Energiesteuer- und Ab-
gabenreform, Subventionsabbau

4. Sozialer Ausgleich
5. Koordination mit Ländern und Kom-

munen
6. Koordination europapolitischer Posi-

tionen (z.B. Fit-for-55)
7. Klimaaußenpolitik

Diese AGs sollten einen Modus der positi-
ven Koordination in der Regierungsar-
beit etablieren. Häufige Treffen sollten
auf einer kooperativen und flexiblen Ar-
beitsweise basieren, um in enger Zusam-
menarbeit schrittweise inhaltliche Diffe-
renzen sowie kommunikative und
prozedurale Barrieren zwischen Ministe-
rien abzubauen.



Entsprechende Anweisungen der Res-
sortleitungen sowie ein entsprechender
Koalitionsvertrag wären dafür eine
Grundvoraussetzung. Der Zuschnitt der
AGs sollte flexibel und änderbar bleiben.
Diese Arbeitsgruppen könnten als zen-
traler Knotenpunkt zur Go-vernance der
deutschen Klimapolitik operieren. Sie
würden in Teams auf Arbeitsebene die
inhaltliche Planung strategischer Refor-
men vorantreiben und entsprechende
Folgenabschätzungen zwischen den Mi-
nisterien koordinieren, Koordinations-
probleme in der Implementierung lösen
(etwa zwischen verschiedenen Ministeri-
en und nachgeordneten Behörden) sowie
die themen-bezogene Auswertung von
Monitoringdaten sicherstellen und ggf.
resultierende Anpassungsbedarfe identi-
fizieren. Während ministerielle Expertise
und Entscheidungskompetenzen weiter-
hin in den Ministerien und ihren nachge-
ordneten Behörden verblieben, würde
eine derartige Struktur mit stehenden
interministeriellen Arbeitsgruppen – ide-
alerweise mit einem kooperativen, missi-
onsorientierten Mindset – schon frühzei-
tig auf der informellen Ebene der
Positionsbildung zu einem Modus „positi-
ver Koordination” (Scharpf 2000) inner-
halb der Ressortabstimmung führen
können. Der parallele Austausch auf den
Hierarchieebenen der UAL (evtl. auch auf
Arbeitsgruppen-/Referatsleiterebene),
der Staatssekretär*innen und Ministe-
r*innen erlaubt erfahrungsgemäß eine
zügigere Klärung von Konflikten zwi-
schen und innerhalb der Ressorts
(Mayntz und Scharpf 1975). Die verschie-
denen Arbeitsebenen des Klimakabinetts
und insb. eine einzurichtende Geschäfts-
stelle könnten zudem den Austausch mit
den Fachausschüssen im Bundestag, Ex-
pert*innen (s. u.), Interessengruppen und
anderen Regierungsebenen (EU, Länder,
Kommunen, andere EU-Mitgliedsstaaten)
koordinieren und strukturieren.

Option 5: Bestandsaufnahme und Re-
formdiskussion zur Organisation der
nachgeordneten Behörden und Agentu-
ren

Prüfung der Möglichkeit einer stärke-
ren Verschiebung von Implementie-
rungsaufgaben an nachgeordnete Be-
hörden. Nach Aussage einiger Ge-
sprächspartner*innen werden ange-
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sichts der Fülle der verschiedenen staat-
lichen Programme und einer teils man-
gelnden Verzahnung mit nachgeordne-
ten Behörden heute in den Ministerien
teils auch Aufgaben in der Implementie-
rung wahrgenommen, die nicht zum
Kern ministerieller Zuständigkeiten ge-
hören. Eine Neustrukturierung und Bün-
delung der Zuständigkeiten und Aufga-
ben sowie der Personalressourcen in
einer oder wenigen Behörden könnte
den Vollzug ggf. stärken und ministeriale
Ressourcen freisetzen. Allerdings stand
diese Frage nicht im Zentrum der empiri-
schen Untersuchung für dieses Kurzdos-
sier; wir regen in diesem Zusammen-
hang daher zunächst eine Bestands-
aufnahme und ggf. anschließend eine
Reform an.

Prüfung der Zuordnung von Kompeten-
zen und ggf. Erarbeitung von Reformop-
tionen. In Teilbereichen des Politikpro-
zesses sind wichtige Kompetenzen wie
etwa die Beauftragung wissenschaftli-
cher Expertise oder die Erstellung von
Folgenabschätzungen zur konzeptionel-
len Vorbereitung von Maßnahmenrefor-
men auf verschiedene Ministerien, Be-
hörden und (teils halbstaatliche)
Agenturen verteilt. Die diesbezügliche
Entwicklung konkreter Reformvorschlä-
ge übersteigt den Rahmen dieses Kurz-
dossiers. Wir empfehlen aber eine Be-
standsaufnahme und ggf. eine Neu-
ordnung von Zuständigkeiten, die wie-
derum aus einem stark koordinierten
und zentralen Prozess heraus gesteuert
werden sollte (z. B. eine AG im Rahmen
des Klimakabinetts).

3.2 Optionen zur Stärkung zentraler
Abläufe im klimapolitischen Prozess

Option 6: Formate für verbesserte Pla-
nungsprozesse

Verpflichtende Folgenabschätzungen.
Folgenabschätzungen sind ein zentrales
Instrument zur Prüfung der mittel- und
langfristigen Effektivität des klimapoliti-
schen Maßnahmenmixes und ggf. von
Reformen. Eine Verpflichtung zur Vorbe-
reitung aller klimapolitischen Reformen
durch bereits vor der politischen Ent-
scheidungsfindung durchgeführte sowie
öffentlich zugängliche Folgenabschät-

zungen könnte die Debatte über effekti-
ve Maßnahmenpfade sowohl in der Fach-
als auch der breiteren Öffentlichkeit im
Sinne eines sozialen Lernprozesses deut-
lich verbessern. In den Folgenabschät-
zungen sollten ökonomische (z. B. Kos-
ten, Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähig-
keit), ökologische (z. B. Flächenver-
brauch, Ressourcenbedarfe) und soziale
Ziele (z. B. Verteilung von Kosten) berück-
sichtigt und abgewogen werden. Außer-
dem sollten alternative Maßnahmenpa-
kete (z. B. „CO2-Preis als Leitinstrument
in einem Instrumentenmix” vs. „Instru-
mentenmix mit geringer Rolle der CO2-
Bepreisung”) hinsichtlich ihrer jeweiligen
Implikationen untersucht werden. Eine
kritische Analyse der Folgenabschätzun-
gen z. B. durch den Expertenrat kann
Qualität erhöhen und Vertrauen schaf-
fen. Damit könnten zentrale politische
Fragen und Entscheidungen der Energie-
wende in versachlichter Form (fach)öf-
fentlich breiter diskutiert und die jeweili-
gen Argumente entsprechend sorgfältig
geprüft werden.

Erarbeitung von Roadmaps. Ergänzend
zu den Folgenabschätzungen und als
Weiterentwicklung des Klimaschutzplans
2050 könnten sektorspezifische sowie
sektorenübergreifende „Roadmaps” er-
stellt werden, die technologische und
wirtschaftliche Abschätzungen zukünfti-
ger Sektortransformationen unter unsi-
cheren technologischen und politischen
Entwicklungen ermitteln. Damit würde
eine gemeinsame Wahrnehmung von
technologischen Lösungskorridoren zwi-
schen Regierung, Wirtschaft und Gesell-
schaft erarbeitet (und ggf. angepasst).
Dabei würden die Entwicklungen von kri-
tischen Leitindikatoren der Energiewen-
de (innerhalb indikativer Spannen) als
Benchmarks der Energiewende in den
verschiedenen Sektoren dienen (ohne
dass diese den Status verbindlicher Ziele
erhielten). Dieses Verfahren würde die
Entwicklung von Maßnahmenpaketen in-
formieren, die auch in unterschiedlichen
Zukunftsszenarien robust wären und de-
ren etwaige iterative Anpassungen je
nach technologischer und politischer
Entwicklung schon in den Roadmaps an-
tizipiert werden könnten. Dies wäre eine
Form der Szenarienanalyse, die direkt
auf den Steuerungs- und Governancebe-
darf der deutschen Klimapolitik



zugeschnitten und eng mit Monitoring-
und Politikreformprozessen verzahnt
wäre. Dabei könnte auch auf internatio-
nale Erfahrungen wie den „Scoping
Plan”-Prozess in Kalifornien zurückge-
griffen werden, mit dem die dort für Kli-
mapolitik zuständigen Regulierungsbe-
hörden über verschiedene Sektoren
hinweg ihre grundsätzliche Strategie
(vergleichbar dem deutschen Klima-
schutzplan) abstimmen.

Grün- und Weißbuch-Prozesse. Eine wei-
tere Option zur Verbesserung der Politik-
formulierung sind Grün-/Weißbuchpro-
zesse. In einem Grünbuch würden zu-
nächst der „scope” der Reformagenda
und alternative Optionen für Maßnah-
men(mixe) diskutiert, naheliegend wäre
hier zunächst die anstehende Überarbei-
tung des Klimaschutzprogramms 2030.
In einem daran anschließenden Weiß-
buchprozess würden dann spezifische
Optionen detaillierter ausgearbeitet. Die-
ser Prozess würde von veröffentlichten
Folgenabschätzungen zu alternativen
Optionen begleitet, vergleichbar mit den
Folgenabschätzungen der EU-Kommissi-
on. Parallel könnten zudem formelle öf-
fentliche und informelle Expertenanhö-
rungen sowie Bürgerdialoge stattfinden.
Erfahrungen im deutschen Energiesek-
tor wurden etwa mit dem Grün-/Weiß-
buchprozess „Ein Strommarkt für die
Energiewende” des BMWi (2014, 2015)
gesammelt. Eine wichtige Entscheidung
ist die Verortung der Prozesskoordinati-
on, da sich entsprechend substantielle
Positionen in der inhaltlichen und proze-
duralen Gestaltung auswirken werden.
Mögliche Verortungen könnten je nach
institutionellem Kontext eine interminis-
terielle AG im Klimakabinett sein, oder
ggf. eine Abteilung Klimaschutzpolitik im
BKAmt (bei Option 1) bzw. im BMU oder
BMWi (je nachdem bei Optionen 2 oder
3).

Option 7: Monitoring stärken und Nach-
steuerungsmechanismen reformieren

Breites Spektrum von Früh- und Leitin-
dikatoren berücksichtigen und Daten
zeitnah zur Verfügung stellen. Entschei-
dungen über die Notwendigkeit von
Nachsteuerungen und deren Inhalt soll-
ten auch durch über die im Projektions-
bericht enthaltene Auflösung hinausge-
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hende Indikatorenentwicklungen und -
projektionen jenseits von THG-Emissio-
nen informiert sein. Dies sind etwa der
Aus-/Umbau von Kapitalstöcken wie Ge-
bäudesanierungsraten, Markteinführung
von Elektrofahrzeugen, Wasserstoffpro-
duktion, Infrastruktur wie ggf. Carbon-
Capture-and-Storage-Pipelines für nega-
tive Emissionen etc. Derartige Früh- und
Leitindikatoren und die Definition ent-
sprechender Benchmarks (mit Unsicher-
heitsspannen) hinsichtlich erwarteter
bzw. mit Klimaneutralität 2045 kompati-
bler Pfade könnten im Rahmen einer
Roadmap-Entwicklung spezifiziert wer-
den. Die jeweiligen Indikatoren sollten
nicht mechanisch in jedem Einzelfall ei-
nen juristisch sanktionierten Nachrege-
lungsbedarf indizieren, sondern primär
Orien-tierung bieten und gemeinsames
Monitoring und eine Evaluierung ermög-
lichen, ob die deutsche Klimapolitik „on-
track” ist oder angesichts der sukzessi-
ven Auflösung von Unsicherheiten über
Kosten, Investitionsverhalten etc. gezielt
nachgesteuert werden muss. Ein mög-
lichst hochfrequentes (real-time) Monito-
ring und gut zugängliche öffentliche
Kommunikation der entsprechenden Lei-
tindikatoren etwa in einem Dashboard
würde zeitnahe Anpassungen des regu-
latorischen Rahmens ermöglichen und
kann die öffentliche Wahrnehmung fo-
kussieren – und damit möglicherweise
politische Anreize zur Nachsteuerung
schaffen.

Ergänzung um ex ante THG-Zielverfeh-
lung. Im KSG werden auch bei einer pro-
jektierten Zielverfehlung (etwa für 2030)
keine Anpassungen des Klimaschutzpro-
gramms oder gar des Maßnahmenmixes
erforderlich. Dies könnte entsprechend
geändert werden. Statt die Sofortmaß-
nahmen erst dann einzuleiten, wenn die
Ziele bereits verfehlt sind, könnte eine
Verpflichtung zum Nachsteuern bereits
dann ausgelöst werden, wenn aus unab-
hängigen Projektionsbericht(en) ersicht-
lich wird, dass die Emissionsminderungs-
ziele mit den bestehenden Maßnahmen
nicht zu erreichen sind. Eine Herausfor-
derung könnte die erforderliche politi-
sche Einigung hinsichtlich der Validität
der Projektionen und ihrer Annahmen
zwischen Ministerien sein, was in der Ver-
gangenheit teils konfliktbeladen war.

Von Sofortprogrammen zur integrierten
Nachsteuerung. Der Modus der sektora-
len Nachsteuerung des klimapolitischen
Maßnahmenmixes sollte überarbeitet
werden, um die oben identifizierten Pro-
bleme der Sofortprogramme auszuräu-
men. Die Reformen sollten stärker zwi-
schen Sektoren und Ministerien inte-
griert, längerfristig etwa im Rahmen des
Klimakabinetts vorbereitet werden und
den gesamten Maßnahmenmix berück-
sichtigen. Die Sinnhaftigkeit einer Steue-
rung über jahres- und sektorscharfe
THG-Ziele angesichts der Verortung zen-
traler Instrumente mit hochgradig unsi-
cherer zukünftiger Entwicklung und Wir-
kung auf EU-Ebene (insb. CO2-Preise im
EU ETS und ggf. in einem EU ETS-II) be-
trachten wir an dieser Stelle nicht im De-
tail. Diese Diskussion sollte aber geführt
werden – denkbar wäre etwa, die THG-
Ziele des KSG statt als rechtlich binden-
de Ziele nur als indikative Auslöser zur
Prüfung von Nachsteuerungsbedarfen zu
reformulieren.

Transparente Vorbereitung bzw. regel-
basierte Anpassung der Maßnahmen.
Bereits in der Vorbereitung (und Überar-
beitung) von Grün- bzw. Weißbüchern
oder Roadmaps sollten Optionen zur
Nachsteuerung (Kontingenzpläne) identi-
fiziert werden, die bei Zielverfehlungen
nach einer weiteren Prüfung aktiviert
werden könnten. Das würde auch die er-
forderliche Berücksichtigung von Unsi-
cherheiten in der Maßnahmenplanung
stärken, eine sorgfältigere Vorbereitung
der Nachsteuerung ermöglichen und Un-
sicherheit für Unternehmen und Ver-
braucher*innen (graduell) reduzieren.
Um die administrativen und politischen
Kosten eines derart flexiblen Regulie-
rungsprozesses gering zu halten, ist
denkbar, dass die Parameter einzelner
Maßnahmen wie z. B. eines CO2-Preises
oder von EE-Ausschreibungsmengen
auch explizit regelbasiert angepasst wer-
den, wenn die Erreichung von Emissions-
minderungszielen bzw. differenzierterer
Technolgiebenchmarks ex post oder ex
ante nicht gewährleistet ist (Hafstead et
al. 2017). Diese Regeln würden im Vor-
feld definiert. Sie könnten z. B. spezifizie-
ren, dass bei THG-Ziel- oder anderen Ver-
fehlungen kritischer Indikatoren
zunächst eine Anpassung der CO2-Be-
preisung (soweit auf deutscher Ebene



vorhanden) oder auch der Energiesteu-
ern geprüft würde, und erst in weiteren
Schritten andere Maßnahmen. Dies wür-
de die Planungssicherheit in der Wirt-
schaft erhöhen, weil der Spielraum für
diskretionäre ad hoc Interventionen ver-
ringert und etwaige regulatorische Ände-
rungen immerhin graduell berechenba-
rer würden.

Option 8: Wissenschaftliche Expertise ef-
fektiver in den Politikprozess einbinden

Klärung der Arbeitsteilung der klimapo-
litischen Räte und gezielte Einbindung
in den Politikprozess. Die bestehenden
Gremien haben sehr unterschiedliche
Rollen und unterschiedliche Mandate,
die aber nicht immer transparent und
klar kommuniziert werden. Die nächste
Bundesregierung sollte die Rollen und
vor allem auch die gewünschte Interakti-
on zwischen den auf Klimapolitik fokus-
sierten Räten klären. Dies könnte in ei-
nem gemeinsamen Prozess mit den
Gremien erfolgen. Verschiedene Rollen,
die es abzudecken gilt, wären u. a.: Unab-
hängige Überprüfung von Folgenab-
schätzungen, (Begleitung der) Entwick-
lung von szenarienbasierten Roadmaps
und entsprechenden Pfaden für Maßnah-
menmixe sowie Optionen zur Nachsteue-
rung, enge Begleitung von Monitoring &
Evaluierung in allen Sektoren. Diese Akti-
vitäten sollten an geeigneten Stellen in
der Struktur der staatlichen Klimagover-
nance verankert werden, etwa bei den
stehenden interministeriellen AGs eines
gestärkten Klimakabinetts oder im Rah-
men von Grünbuch- und Roadmap-Pro-
zessen.

Bedarfsorientierte Berichte zur Klärung
kontroverser Themen („schlanker IPCC
für Deutschland”). Zur Klärung spezifi-
scher kontroverser Fragen könnte die
Bundesregierung bedarfsorientiert Gut-
achten von Expert*innen mandatieren,
die in der öffentlichen Wahrnehmung
ggf. unterschiedlichen „Lagern” zuge-
rechnet werden. Dies könnte durch eine
ressortübergreifende Auswahl der Ex-
pert*innen erreicht werden. Die Gutach-
ten könnten etwa im Rahmen eines
Grünbuch- oder Roadmap-Prozess der
Regierung erarbeitet werden. Ihr Fokus
würde gemeinsam von Politik und Wis-
senschaft festgelegt. Damit wäre sicher-
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gestellt, dass die Politik Antworten auf
jene Fragen erhält, die sie für wichtig er-
achtet. Anschließend würden von der
Bundesregierung verschiedene Wissen-
schaftler*innen berufen, die innerhalb ei-
nes Jahres einen Bericht verfassen. Diese
könnten sich im Sinne eines „Entsende-
modells” aus den bestehenden Exper-
tengremien rekrutieren aber auch dar-
über hinaus. Sie sollten aber in jedem
Fall als unabhängige Wissenschaftler*in-
nen agieren und nicht als Repräsentan-
t*innen ihrer jeweiligen Räte. Die „Zu-
sammenfassung für
Entscheidungsträger*innen“ würde dann
– wie im IPCC Prozess – zwischen Wissen-
schaft und Ministerien detailliert disku-
tiert. Dieser Prozess kann gewährleisten,
dass die Ministerien die Kernaussagen
kennen und akzeptieren.

Schaffung eines Rates für Klimapolitik
in Anlehnung an UK Climate Change
Committee. Ähnlich wie die deutschen
Expertenräte umfasst das UK Climate
Change Committee (UK CCC) etwa zehn
Wissenschaftler*innen. Ein wichtiges Un-
terscheidungsmerkmal besteht jedoch
darin, dass das UK CCC über eine Dop-
pelspitze aus Chairman und Chief Execu-
tive (beide jeweils mit Erfahrung in mi-
nisterialer und politischer Arbeit) und
einen von ihnen zentral geleiteten Stab
verfügt, dessen ca. 30 Mitarbeiter*innen
aus dem öffentlichen Dienst gemeinsam
und arbeitsteilig die verschiedenen Be-
richte erstellen. Demgegenüber sind die
Stabsmitglieder der deutschen Experten-
räte meist dezentral einzelnen Ratsmit-
gliedern zugeordnet, unterstützt durch
unterschiedlich große Sekretariate. Diese
beiden Unterschiede – Leitung durch po-
litisch erfahrenes Personal sowie eine
kritische Menge zentral koordinierter
Mitarbeiter*innen, die mit politischen
Prozessen vertraut sind – können eine
effektivere Arbeitsweise ermöglichen. Für
Deutschland wäre zum einen eine radi-
kalere Reform denkbar, in der die Konsti-
tution eines neuen, starken Klimarates
mit der gleichzeitigen Abschaffung eini-
ger bestehender und dezidiert auf Klima-
politik bezogener Räte einhergehen wür-
de, verbunden mit einem stärker auf
Maßnahmenmixe und ex ante Folgenab-
schätzungen orientierten Mandat als es
beim UK CCC der Fall ist. Ein alternativer
und pragmatischer Schritt könnte darin

bestehen, dass praktische politische und
ministerielle Expertise stärker in die Ar-
beit von bestehenden deutschen Exper-
tengremien sowie ihrer Koordination ein-
bezogen wird, um so das wechselseitige
Verständnis zwischen Politik und Wissen-
schaft in den Arbeitsprozessen zu vertie-
fen. Grundsätzlich hat die Debatte um
das KSG und dessen Novelle allerdings
deutlich gezeigt, dass eine Stärkung der
Beratungsgremien von der Politik oft als
Bedrohung wahrgenommen wird und
häufig nicht wirklich gewollt ist.

3.3 Zusammenfassung und Bewertung

Den Kern der klimapolitischen Regie-
rungsarbeit und ihre Prozesse stärken.
Tabelle 3 fasst die Einschätzung der ver-
schiedenen Optionen hinsichtlich ihres
möglichen Beitrags zur Lösung der Go-
vernanceprobleme in den verschiedenen
Schritten des klimapolitischen Prozesses
zusammen. Abgesehen von Optionen 1-3
in Reinform sind alle Optionen miteinan-
der kombinierbar.
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Planung Entscheidung Implementierung Monitoring, Evaluierung &

Agenda-Setting

Zentrale Risiken

(1) Koordination

durch BKAmt

Ermöglicht effektive

Koordination der Planungs-

und Formulierungs-

prozesse

Ermöglicht schnellere

Entscheidungs-

findung

Falls alle Ressorts

unterstützen, gute

Abstimmung mit

sektoraler Regulierung

möglich

Monitoring &

Benchmarking könnten

zentral organisiert werden

Mangelnder politischer Wille

Leitung BKAmt; Konflikte

zwischen BKAmt und

Fachressorts; BKAmt trifft

substantielle Entscheidungen

(2) Klimaschutz-

ministerium

Kann Integration der

Maßnahmenplanung

stärken, Koordination

immer noch nötig

Abhängig von Akzeptanz

durch andere Ressorts

Koordination mit

Fachressorts erforderlich,

ggf. erschwert durch

Trennung von Klima- und

sektoralen Kompetenzen

Monitoring &

Benchmarking könnten

zentral organisiert werden

Koordination mit

Fachressorts gelingt nicht;

lange Zeit für

Implementierung, hohe

Transaktionskosten;

politische Durchsetzungs-

kraft im Falle BMU fraglich

(3) Inkrementelle

Stärkung BMU

Aufschiebendes Veto und

Initiativrecht aber keine

fundamentale Änderung

zum Status quo

Weiterhin ungelöste

Governance-Defizite führen

zu Verfehlung der THG-Ziele;

politische Durchsetzungs-

kraft BMU fraglich

(4) Stärkung

Klimakabinett &

stehende

interministerielle

AGs

Interministerielle AGs

können zügig und integriert

„im Schatten der

Hierarchie” arbeiten

Häufige Treffen erleichtern

zügige inhaltliche

Koordination &

Konfliktlösung

Erleichtert zügige Lösung

von Implementierungs-

problemen

Klimakabinett wird

zeitnah über Trends von

Indikatoren unterrichtet,

integrierte Vorbereitung

der Nachsteuerung

Kooperative positive

Koordination scheitert an

parteipolitischen o.a.

Differenzen

(5) Bestands-

aufnahme und

Reformdiskussion

bzgl. Behörden &

Agenturen

Entlastet ggf. Ministerien

für strategische

Planungsaufgaben

Entlastet ggf. Ministerien

von Aufgaben der

Implementierung

Nicht nötig/ erfolglos und

damit Verschwendung

knapper Ressourcen

(6) Formate zur

Stärkung der

Planungsprozesse

Strukturiert und verbessert

strategische Planung,

breitere Debatte &

gemeinsame

Wahrnehmung

Könnte die Identifikation

von politischen

Kompromissoptionen

vereinfachen

Definition von

Leitindikatoren und

Benchmarks strukturiert

Monitoring und Agenda-

Setting

Sehr hohe Transaktions-

kosten; Konflikte falls

Prozesssteuerung nicht

akzeptiert; lange Zeit für

Implementierung

(7) Nachsteuerungs-

mechanismen

umstellen

Ermöglicht

vorausschauende und

integrierte Vorbereitung

von Reformoptionen mit

Folgenabschätzungen

Erleichtert sorgfältige

Entscheidungs-

vorbereitung und

Information von

Entscheidungs-

träger*innen

Zusätzliche Indikatoren

und Benchmarks

verbessern das Monitoring

und eine adaptive

Governance

(8) Einbindung

Wissenschaftlicher

Expertise stärken

Verbesserung der

Integration von Expertise in

Planung

Verbessertes Monitoring

und Agenda-Setting

Wird politisch nicht

berücksichtigt

Tabelle 2: Bewertung des Beitrags von Reformoptionen zur Lösung der identifizierten Probleme (Dunkelgrün = großer Lösungsbeitrag, hellgrün = schwacher Beitrag zu erwarten, weiß = keine
Bewertung).



Ein neuer Modus Operandi für die deut-
sche Klimapolitik. Die Herausforderun-
gen für die deutsche Klimapolitik sind
enorm. Das Ziel der THG-Neutralität bis
zum Jahr 2045 und eine wesentlich stär-
kere Senkung der Emissionen bis 2030
als bislang vorgesehen, erfordern kurz-
fristig massive regulatorische Änderun-
gen, um zeitgerecht den erforderlichen
technologischen, wirtschaftlichen und
sozialen Umbau in allen relevanten Sek-
toren zu ermöglichen. Die dafür erforder-
liche deutsche Klimapolitik kann dabei
nicht den Modus Operandi der vergange-
nen Dekaden fortführen. Das KSG ist
zwar eine wichtige institutionelle Innova-
tion, aber weitere institutionelle Refor-
men zur Etablierung eines koordinieren-
den Zentrums der Energiewende mit
adäquaten operativen und analytischen
Kapazitäten und entsprechenden admi-
nistrativen Strukturen und -prozessen
sind für den Erfolg der Klimapolitik in
der nächsten Dekade essentiell. Der Um-
gang mit Unsicherheiten über technolo-
gische, aber auch politische und soziale
Entwicklungen muss Kernbestandteil ei-
ner adaptiven Governance-Struktur sein,
die Planungen und Maßnahmen auf der
Grundlage eines differenzierten und
hochfrequenten Monitorings zentraler In-
dikatoren fortlaufend aktualisiert. Dabei
müssen die institutionellen Strukturen
dem Querschnittscharakter der Klimapo-
litik hinreichend Rechnung tragen. Diese
Reformagenda geht über die mögliche
(und teils sinnvolle) Umsetzung von um-
fassenden Sofortprogrammen einer neu-
en Bundesregierung deutlich hinaus.

Politischer Wille und institutionelle
Strukturen ergänzen einander. Der Wille
zur Implementierung der zum Erreichen
der sehr ambitionierten deutschen und
europäischen Klimaziele erforderlichen
Maßnahmen in Gesellschaft, Wirtschaft,
politischen Parteien und letztlich Bun-
desminister*innen, Bundestag und Bun-
desrat ist für die Einführung und Anpas-
sung effektiver Klimapolitik eine Grund-
voraussetzung. Eine entsprechende Be-
setzung der Leitung zentraler Ressorts
(z. B. BMEL, BMF, BMI, BMU, BMVI, BMWi)
und ein entsprechendes Bekenntnis der
neuen Bundesregierung im Koalitions-
vertrag werden daher für eine erfolgrei-
che Klimapolitik von zentraler Bedeu-
tung sein. Effektive institutionelle Struk-
turen sind aber komplementär erforder-
lich, um einen vorhandenen politischen
Willen zu ambitionierter Klimapolitik
auch mit maximaler Effektivität in THG-
Reduktionen übersetzen zu können. Zu-
dem tragen adäquate institutionelle
Strukturen (wie Transparenzpflichten
und Klarheit über den Stand der Zieler-
reichung durch entsprechendes Monito-
ring und Benchmarks) auch dazu bei, öf-
fentliche Aufmerksamkeit auf etwaige
Zielverfehlungen zu lenken und damit
Anreize zur Umsetzung ambitionierter
Maßnahmen zu setzen. Auch das beste
institutionelle Design wird aber funda-
mentale politische Probleme nicht lösen
sowie ggf. grundlegenden politischen
Dissens nicht beseitigen können.

Handlungsfähigkeit des Staates verbes-
sern. Dieses Kurzdossier berührt auch
breitere und nicht zuletzt angesichts der

4. SCHLUSS
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Covid-19 Pandemie erneut intensiv dis-
kutierte Fragen: Was muss und was kann
der Staat in der wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Steuerung leisten? Wel-
che institutionellen Reformen können
staatliche Handlungsfähigkeit stärken?
Ähnlich drängend wie in der Klimapolitik
stellen sich diese Fragen bei anderen
Querschnittsthemen wie der Sicherheits-
politik und der Digitalisierung. Wir haben
hier Problemdiagnosen und institutionel-
le Reformoption für eine effektivere
staatliche Governance der deutschen Kli-
mapolitik untersucht, die unabhängig
von der Wahl des spezifischen Maßnah-
menmix (etwa: zentrale oder weniger
zentrale Rolle der CO2-Bepreisung) eine
Reihe von Leistungen in den Bereichen
der Koordination, Planung und Imple-
mentierung erbringen muss. Wir verste-
hen dieses Kurzdossier nicht als ab-
schließende Analyse zur Governance der
deutschen Klimapolitik – im Gegenteil: in
den kommenden Jahren werden weiter
ausgearbeitete Vorschläge, detailliertere
empirische Untersuchungen und kriti-
sche Diskussionen der erforderlichen in-
stitutionellen Weiterentwicklung zur
Stärkung der Governance der deutschen
und europäischen Klimapolitik erforder-
lich sein. Wichtig ist, dass die Governance
der Klimapolitik als iterativer sozialer
Lernprozess angelegt wird – mit adäqua-
ter Frequenz von Versuch und, bei Irr-
tum, Korrektur. Damit dies gelingt, müs-
sen Verantwortlichkeiten und Prozesse
klar und in geeigneter Form definiert
werden. Eine neue Bundesregierung soll-
te diesen Lernprozess und die dafür er-
forderliche staatliche Handlungsfähig-
keit durch mutige institutionelle Inno-
vationen stärken – sonst besteht die Ge-
fahr, dass die ambitionierten Klimaziele
Deutschlands und Europas nicht erreicht
werden.
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